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Notrufe
Polizei������������������������������������������������������������������������������������������������  1 10
Feuerwehr������������������������������������������������������������������������������������������  1 12
Rettungsdienst����������������������������������������������������������������������������������  1 12

Wichtige Telefonnummern
Polizeirevier BLK, Naumburg�������������������������������������������0 34 45 / 24 50
Polizeistation BLK, Nebra (U.)������������������������������������������03 44 61/ 69-0
Leitstelle BLK, Amt für Brand- und  
Katastrophenschutz, Rettungswesen��������������������������0 34 45 / 7 52 90
Wolfkompetenzzentrum����������������������������� 03 93 90 / 6-480, -481, -482
������������������������������������������������������������������������������������������ 0162/3133949
SRH Klinikum BLK, Naumburg��������������������������������������������03445/210-0
MITNETZ STROM – Störungsrufnummer���������������������� 0800/2305070
MITNETZ GAS – Störungsrufnummer���������������������������� 0800/2200922
Wasser- und Abwasserverband Saale-Unstrut-Finne 
Gewerbegebiet Kiesgrube 2, 06632 Freyburg�������������03 44 64 / 6 61-0
Zweckverband Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt
Gewerbegebiet Görschen���������������������������������������������03 44 45 / 22 3-0
Amtsgericht Naumburg und Grundbuchamt��������������������0 34 45 / 28-0
Unterhaltungsverband „Untere Unstrut“��������������������03 44 61 / 5 58 18
��������������������������������������������������������������������� info@uhv-untere-unstrut.de

Erreichbarkeit Regionalbereichsbeamten
Sprechzeit nach telefonischer Vereinbarung

Polizeirevier Burgenlandkreis 
Regionalbereich Unstruttal 
Hinter der Kirche 2, 06632 Freyburg (Unstrut) 
Tel.: 03 44 64 / 35 58 90 
E-Mail: rbb-unstruttal@polizei.sachsen-anhalt.de

*Änderungen vorbehalten

Amtsblatt der Verbandgemeinde Unstruttal
Redaktion:	 Sandra Fuchs
Telefon:	 03 44 64 / 3 00 10
Fax:	 03 44 64 / 3 00 60
E-Mail:	 s.fuchs@verbgem-unstruttal.de

Der Redaktionsschluss für die
Ausgabe 04/2026 (30.04.2026) 
ist Donnerstag, der 16.04.2026.

Sollten Sie mal kein Amtsblatt erhalten haben, 
melden Sie sich bitte bei uns. Danke!

IHRE ANSPRECHPARTNER IN STÄDTEN UND GEMEINDEN

VERBANDSGEMEINDE UNSTRUTTAL

Sitz Freyburg (Unstrut)

Markt 1, 06632 Freyburg (Unstrut)
Sprechzeiten:
dienstags	 09:00-12:00 Uhr u. 13:00-18:00 Uhr
donnerstags	 09:00-12:00 Uhr u. 13:00-16:00 Uhr
freitags	 09:00-12:00 Uhr

Telefonverzeichnis
VerbGem Unstruttal Zentrale��� 03 44 64 / 3 00-0
Fax������������������������������������������� 03 44 64 / 3 00-60
Verbandsgemeindebürger- 
meisterin��������������������������������� 03 44 64 / 3 00-20

Hauptamt�������������������������������� 03 44 64 / 3 00-21
Poststelle/Zentrale���������������� 03 44 64 / 3 00-20 
Wirtschaftsförderung������������ 03 44 64 / 3 00-23
Sportamt��������������������������������� 03 44 64 / 3 00-23

Ordnungsamt������������������������� 03 44 64 / 3 00-31
Einwohnermeldeamt�������������� 03 44 64 / 3 00-33  
Friedhofsamt�������������������������� 03 44 64 / 3 00-37
Sondernutzungen������������������� 03 44 64 / 3 00-36
Standesamt���������������������������� 03 44 64 / 3 00-34
Fundbüro u. Hundeanmeldung�03 44 64 / 3 00-38 
Sicherheit/Ordnung/Verkehr�03 44 64 / 3 00-32
Gewerbeamt��������������������������� 03 44 64 / 3 00-30
Brandschutz��������������������������� 03 44 64 / 3 00-35
Finanzverwaltung������������������� 03 44 64 / 3 00-41
Grundsteuern/  
Kasse�������������������������������������� 03 44 64 / 3 00-42
Elternbeiträge������������������������� 03 44 64 / 3 00 44
Gewerbesteuer����������������������� 03 44 64 / 3 00 48
Bauverwaltung����������������������� 03 44 64 / 3 00-61
Bauanträge/Vorkaufsrecht���� 03 44 64 / 3 00-54
Bauleitplanung����������������������� 03 44 64 / 3 00-55
Stadtsanierung����������������������� 03 44 64 / 3 00-18
Dorferneuerung/Hochbau����� 03 44 64 / 3 00-59

Vermessung/Kataster����������� 03 44 64 / 3 00-16
Straßenausbau- und  
Erschließungsbeiträge.���������� 03 44 64 / 3 00-56
Liegenschaften����������������������� 03 44 64 / 3 00-16
Tiefbau������������������������������������ 03 44 64 / 3 00-52
Grünflächen/Bauhöfe������������ 03 44 64 / 3 00-53

Schiedsstelle Verbandsgemeinde Unstruttal
Rathaus Nebra (Unstrut), 
Promenade 13, 06642 Nebra (Unstrut)
Mail: ������schiedsstelle@verbgem-unstruttal.de
Sprechzeiten:      �jeder 2. Montag im Monat 

17:00 – 19:00 Uhr
Einwohnermeldeamt Nebra (Unstrut)
Rathaus, Promenade 13, 06642 Nebra (Unstrut)
Telefonnummer���������������������� 03 44 61 / 2 56 76
Sprechzeiten: Dienstag �10:00 – 12:00/ 

14:00 – 17:00 Uhr

E-Mail-Adressen der Ämter

Verbandsgemeindebürgermeisterin: 
buergermeisterin@verbgem-unstruttal.de
Hauptamt:�  
hauptamt@verbgem-unstruttal.de
Ordnungsamt: 
ordnungsamt@verbgem-unstruttal.de
Finanzverwaltung: 
finanzen@verbgem-unstruttal.de
Bauverwaltungsamt: 
bauamt@verbgem-unstruttal.de

Redaktionstermine 2026 
Amtsblatt der Verbandsgemeinde Unstruttal

Ausgabe Redaktions-
schluss

Erscheinungstag

04/2026
Donnerst.,

16.04.2026  
Donnerst.,

30.04.2026

05/2026
Freitag, 

15.05.2026
Freitag, 

29.05.2026

06/2026
 Freitag, 

12.06.2026
Freitag, 

26.06.2026

07/2026
Freitag, 

24.07.2026
Freitag, 

07.08.2026

08/2026
Freitag, 

14.08.2026
Freitag, 

28.08.2026

09/2026
Freitag, 

11.09.2026
Freitag, 

25.09.2026

10/2026
Freitag, 

16.10.2026
Freitag, 

30.10.2026

11/2026
Freitag, 

13.11.2026
Freitag, 

27.11.2026

12/2026
Mittwoch, 

09.12.2026
Mittwoch, 

23.12.2026 

Änderungen vorbehalten!
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Notdienst – Ärzte

Dienstgebiet Unstruttal – Bad Bibra 
Dienstgebiet Naumburg (Saale)

Sie haben außerhalb der Praxisöffnungszeiten 
gesundheitliche Beschwerden, aber die Behand-
lung kann aus medizinischen Gründen nicht 
bis zum nächsten (Werk-)Tag aufgeschoben  
werden? Dann wählen Sie die bundesweite und 
kostenlose 

zentrale Rufnummer: 116 117

für den ärztlichen Bereitschaftsdienst der Kas-
senärztlichen Vereinigung. Über diese kos-
tenfreie Nummer werden Sie direkt mit einer 
Leitstelle, einer Bereitschaftsdienstpraxis oder 
einem Arzt in Ihrer Nähe verbunden.

Dienstgebiet Weißenfels

Für folgende Orte der VerbGem Unstruttal:
Goseck mit OT Markröhlitz
Der kassenärztliche Hausbesuchsdienst ist zu 
folgenden Dienstzeiten
Mo., Di., Do.: 19:00 Uhr bis Folgetag 07:00 Uhr
Mi., Fr.: 14:00 Uhr bis Folgetag 07:00 Uhr
Sa., So. und alle Feiertage 07:00 Uhr bis Folge-
tag 07:00 Uhr
unter der zentralen Rufnummer: 116 117 zu  
erreichen.
Eine Notfallsprechstunde findet in der Asklepios 
Klinik, Naumburger Straße 76 in Weißenfels Mi., Sa., 
So. und feiertags zu folgenden Dienstzeiten statt.
Mittwoch und Freitag: 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Sonnabend, Sonntag und feiertags: 09:00 Uhr 
bis 11:30 Uhr und 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Bereitschaftsdienste

Wohnungsbaugesellschaften / Wohnungsge-
nossenschaften / Grundstücksverwaltungen 
für dringende Havariefälle bzw. Hausverwalter 

Freyburger Wohnungsbaugesellschaft mbH 
Sektkellereistraße 2, 06632 Freyburg
����������������������������������������� Tel. 03 44 64 / 2 86 70 
����������������������Notruf Havarie: 01 71 / 5 47 60 50

Karsdorfer Wohnungsbau GmbH
von Montag bis Freitag zu erreichen unter
����������������������������������������� Tel. 03 44 61 / 5 52 84 
an den Wochenenden 
und Havarie��������������������� Tel. 03 44 61 / 5 58 92 

Wohnungsgenossenschaft „Frieden“ Nebra e.G. 
Geschäftsstelle ���������������������Tel.034461/24270

Nebraer Wohnungsgesellschaft mbH
von Montag bis Freitag erreichbar 
unter����������������������������������������Tel.034461/22083 
Von Freitag 12:30 Uhr bis Montag 07:00 Uhr ist 
nur bei dringenden Havariefällen ausschließ-
lich Tel.034461/24570 anzuwählen.

Gemeinde Goseck und Gleina 
R.Cholewa, Weimarer Str. 17,  
06618 Naumburg������������ Tel. 0 34 45 / 70 10 57

Wasser- und Abwasserverband 
Saale-Unstrut-Finne
Gewerbegebiet Kiesgrube 2,
06632 Freyburg (Unstrut)
Bereitschaftsdienst / Störmeldung:
Trinkwasser:��������������������� Tel. 03 44 64 / 6 61-0 
Abwasser: 
Bereich Freyburg:��������������� Tel. 03 44 64 / 66 10 
Bereich Nebra:����������������� Tel. 03 44 61 / 5 52 50 
Bereich 
Laucha – Bad Bibra��������� Tel. 03 44 62 / 2 16 58

Trinkwasser Goseck������� Tel. 01 71 / 1 76 90 10

envia Mitteldeutsche Energie AG
Entstörertelefon:�������������� Tel. 0800 / 2 30 50 70

MITGAS���������������������������� Tel. 0800 / 2 20 09 22

Frauennotruf�������������������� Tel. 0800 / 0 11 60 16

Frauenhaus Zeitz������������ Tel. 01 60 / 6 48 49 13

Tierheim Freyburg e.V.
Am Ententeich 3b 
06632 Freyburg (Unstrut) 
täglich 10.00 - 12.00 Uhr u. 13.00 – 14.00 Uhr
��������������������������������������� Tel. 01 52 / 24 49 69 48

Apotheken

Notdienst der Apotheken  
(bundesweit)��������������������������� 0800 / 0 02 28 33

Freyburg
Elisabeth-Apotheke���������������� 03 44 64 / 2 90 04 
Oberstraße 54, 06632 Freyburg (Unstrut)

Laucha
Löwen-Apotheke�������������������� 03 44 62 / 2 03 39
Golzener Straße 1, 06636 Laucha an der Unstrut

Nebra
Georg-Apotheke��������������������� 03 44 61 / 2 24 05
Am Markt 3, 06642 Nebra (Unstrut)

Bibliotheken

Freyburg (Unstrut),  
Hinter der Kirche 2�����������������03 44 64 / 2 80 51
Nebra (Unstrut),  
Breite Straße 19���������������������03 44 61 / 2 22 16

Kindertagesstätten/Horte/
Grundschulen

Kindertagesstätte  
„Unstrut-Knirpse“ Nebra��������� 03 44 61 / 2 20 01
Kindertagesstätte „Schlosszwerge“  
Burgscheidungen������������������� 03 44 62 / 2 18 00
Kindertagesstätte  
„Freundschaft“ Karsdorf�������� 03 44 61 / 5 52 89
Kindertagesstätte  
„Glöckchen“ Laucha��������������� 03 44 62 / 2 07 09
Kindertagesstätte  
„Reinsdorfer Landzwerge“����� 03 44 61 / 2 27 93
Kindertagesstätte 
„Hühnerjagd“ Freyburg����������� 03 44 64 / 2 74 75
Kindertagesstätte 
„Pittiplatsch“ Gleina��������������� 03 44 62 / 2 06 61
Kindertagesstätte „Sonnenschein“  
Freyburg���������������������������������� 03 44 64 / 2 82 01
Kindertagesstätte 
„Zwergenschloss“ Balgstädt���03 44 64 / 2 76 84
Kindertagesstätte 
„Buddelflink“ Goseck������������� 0 34 43 / 20 02 88
Kindertagesstätte 
„Kleine Rebläuse“ Freyburg��� 03 44 64 / 6 68 33

Hort Hühnerjagd Freyburg����� 03 44 64 / 2 72 93
Hort Laucha�������������������������� 03 44 62 / 60 19 25
Hort Nebra������������������������������ 01 73 / 2 15 56 01

Grundschule Freyburg���������������03 44 64-2 72 90
Grundschule Laucha���������������� 03 44 62-2 00 34
Grundschule Nebra�������������������03 44 61-2 21 43

ImpressumImpressum
Bürgerzeitung für die Verbandsgemeine Unstruttal mit den Mitgliedsgemeinden Balgstädt mit 
den Ortsteilen Balgstädt, Burkersroda, Dietrichsroda, Größnitz, Hirschroda und Städten; Stadt 
Freyburg (Unstrut) mit den Ortsteilen Freyburg (Unstrut), Dobichau, Nißmitz, Pödelist, Schle-
beroda, Weischütz, Zeuchfeld und Zscheiplitz; Gleina mit den Ortsteilen Gleina, Baumersroda, 
Ebersroda und Müncheroda; Goseck mit den Ortsteilen Goseck und Markröhlitz; Karsdorf mit den 
Ortsteilen Karsdorf, Wennungen und Wetzendorf; Stadt Laucha a. d. Unstrut mit den Ortsteilen 
Laucha a. d. Unstrut, Burgscheidungen, Dorndorf, Kirchscheidungen, Plößnitz und Tröbsdorf; 
Stadt Nebra (Unstrut) mit den Ortsteilen Nebra (Unstrut), Großwangen, Kleinwangen und 
Reinsdorf wird an alle zustellbaren Haushalte der Verbandsgemeinde Unstruttal verteilt.
Erscheinungsweise: monatlich
Verantwortlich für den amtlichen Teil: VerbGem Unstruttal
Verlag: Zeitungsverlag Naumburg Nebra GmbH & Co.KG
Salzstraße 8, 06618 Naumburg
Telefon: 0 34 45 – 2 30 78 37, Fax: 0 34 45 – 2 30 78 39
Regional-Verlagsleiter: Olaf Döring
Verantwortlich für den Anzeigenteil:
Olaf Döring – erreichbar unter der Verlagsanschrift
Satz und Layout: prePress Media Mitteldeutschland GmbH
Verlagsstraße 1, 39179 Barleben
Druck: MZ Druckereigesellschaft mbH
Fiete-Schulze-Straße 3, 06116 Halle
Verteilung: DLC Weißenfels-Zeitz GmbH
Markwerbener Straße 24e, 06667 Weißenfels
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Sitzung des Haupt- und Finanzaus-
schusses des Verbandsgemeinderates 
der Verbandsgemeinde Unstruttal

Die Einladung zur Sitzung des Haupt- und  
Finanzausschusses des Verbandsgemeinde-
rates der Verbandsgemeinde Unstruttal am 
04.03.2026, 19:00 Uhr wurde am 24.02.2026 
auf der Internetseite der Verbandsgemeinde 
Unstruttal bereitgestellt und kann unter www.
verbgem-unstruttal.de eingesehen werden.

Sitzung des Bau- und Vergabeaus-
schusses des Verbandsgemeinderates 
der Verbandsgemeinde Unstruttal

Die Einladung zur Sitzung des Bau- und Ver-
gabeausschusses des Verbandsgemeinde-
rates der Verbandsgemeinde Unstruttal am 
18.03.2026, 19:00 Uhr wurde am 10.03.2026 
auf der Internetseite der Verbandsgemeinde 
Unstruttal bereitgestellt und kann unter www.
verbgem-unstruttal.de eingesehen werden.

Bekanntmachung

Für die Verbandsgemeinde Unstruttal sowie für 
die Gemeinde Balgstädt, die Stadt Freyburg (Un-
strut), die Gemeinde Gleina, die Gemeinde Go-
seck, die Gemeinde Karsdorf, die Stadt Laucha 
an der Unstrut und die Stadt Nebra (Unstrut)

Aufruf an die Parteien und Wählergruppen

Aufforderung zur Abgabe von Vorschlägen 
für die Besetzung der Wahlvorstände und der 

Briefwahlvorstände für die 
Landtagswahl am 06.September 2026

Am 06.09.2026 findet die nächste Landtags-
wahl statt.
Für die Mitgliedsgemeinden der Verbandsge-
meinde Unstruttal wurde festgelegt, dass für 
jeden Wahlbezirk ein Wahlvorstand sowie für 
die Feststellung des Briefwahlergebnisses ein 
oder mehrere Briefwahlvorstände gebildet wer-
den. Diese bestehen aus dem Wahlvorsteher, 
seinen Stellvertreter, einen Schriftführer und 
weiteren 3 Beisitzern, die zu berufen sind. 

Auf der Grundlage des § 26 Wahlgesetz des 
Landes Sachsen Anhalt (LWG) und § 5 Wahlord-
nung des Landes Sachsen-Anhalt (Landeswahl-
ordnung - LWO) werden insbesondere die in den 
o. g. Mitgliedsgemeinden vertretenen Parteien 
aufgefordert, für die zu bildenden Wahlvorstän-
de und Briefwahlvorstände wahlberechtigte 
Bürgerinnen und Bürger vorzuschlagen.
Die Vorschläge sind bis zum 24.04.2026, 12:00 
Uhr, an die Verbandsgemeinde Unstruttal, 
Markt 1, 06632 Freyburg (Unstrut), zu richten.

Wahlbewerber, Vertrauenspersonen für Wahl-
vorschläge und stellvertretende Vertrauensper-
sonen dürfen nicht zu Mitgliedern eines Wahlor-
gans berufen werden.

Freyburg (Unstrut), den 27.03.2026

Jana Schumann
Verbandsgemeindebürgermeisterin

Bürgerinformation

Illegale Müllablagerungen – Sachbeschädi-
gung – Vandalismus kosten die Kommunen 
viel Geld

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Ver-
bandsgemeinde Unstruttal, das Ordnungsamt 
der Verbandsgemeinde Unstruttal stellt vermehrt 
fest, dass im gesamten Gebiet der Verbandsge-
meinde Unstruttal zunehmend neben der illega-
len Müllentsorgung auch kommunales Eigentum 
beschädigt wird. 
Mal sind es Logos oder Namen von Fußball-
vereinen oder aber auch politische Parolen, die 
leichtfertig auf Verkehrszeichen geklebt oder ge-
sprüht werden.
Beklebte und beschmierte Verkehrszeichen 
(Sticker-Vandalismus/Graffiti) sind kein Kava-
liersdelikt, sondern Sachbeschädigung nach § 
303 Strafgesetzbuch und stellen einen gefähr-
lichen Eingriff in den Straßenverkehr dar. Wer 
rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder 
zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft.
Auch wenn ein kleiner Aufkleber auf einem Ver-
kehrsschild harmlos erscheint, kann er die Si-
cherheit der Verkehrsteilnehmer gefährden. Der 
Entfernungsvorgang erfordert spezielle Mittel, 
die die Oberfläche des Schildes meist beschädi-
gen und dessen Reflexionsfähigkeit beeinträch-
tigen. Sie führen oft zur Zerstörung der retrore-
flektierenden Schicht, was den Austausch des 
Schildes nötig macht. So verlangt es die Stra-
ßenverkehrsordnung.
Die Beseitigung ist teuer und belastet kommuna-
le Haushalte. Schnell kommen für Neuanschaf-
fung, Arbeitszeit für das Auswechseln sowie 
anfallende Fahrtkosten 100 € pro beklebte und 
beschmierte Verkehrszeichen zusammen.
Solche Aktionen gehen immer zu Lasten der 
Allgemeinheit. Die entstandenen Schäden zahlt 

letztendlich der Steuerzahler.
Im vergangenen Jahr mussten für die außerplan-
mäßige Beschaffung von Verkehrszeichen  ca. 
10.000 € aufgebracht werden. Dieses Geld hätte 
für andere Dinge besser und sinnvoller einge-
setzt werden können. Wir appellieren an die Ver-
nunft der „Künstler“ und hoffen, dass der Vanda-
lismus in Zukunft ausbleibt. 
Sachdienliche Hinweise zu Tätern nehmen wir 
gern entgegen.
Aufnahmen Ordnungsamt Verbandsgemeinde 
Unstruttal

Ihr Ordnungsamt
Verbandsgemeinde Unstruttal

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN DER VERBANDSGEMEINDE UNSTRUTTAL

Sitzungen werden auf der Webseite der 
Verbandsgemeinde Unstruttal unter  
www.verbandsgemeinde-unstruttal.de ver-
öffentlicht.

Neues aus dem  

Einwohnermeldeamt

Das Einwohnermeldeamt der Verbandsge-
meinde Unstruttal in Freyburg (Unstrut), 
Markt 1, hat an folgenden Samstagen in der 
Zeit von 9:00 bis 12:00 Uhr geöffnet: 

02.05.2026
06.06.2026

Das Einwohnermeldeamt in Nebra (Unstrut) 
hat am 31.03.2026 geschlossen.

Ihr Einwohnermeldeamt

Sprechzeiten der Versichertenältesten

Unsere Versichertenältesten stehen Ihnen zusätzlich zu den Mitarbeitern in 
den zahlreichen Auskunfts- und Beratungsstellen als Ansprechpartner in allen Fragen der Ren-
tenversicherung zur Verfügung. Sie sind auch bei der Kontenklärung und Antragstellung behilf-
lich. Der Service unserer Versichertenältesten sowie die Bereitstellung von Antragsvordrucken 
ist kostenfrei. Versichertenälteste suchen Sie nie unaufgefordert in Ihrer Wohnung aus, es sei 
denn, es liegt dafür eine telefonische oder schriftliche Vereinbarung vor. Die Versichertenältes-
ten können sich durch einen „Ausweis für Versichertenälteste der deutschen Rentenversiche-
rung Mitteldeutschland“ legimitieren.
�In Ihrem Wohnbereich berät und unterstützt Sie:
Karin Schwinzer, Tel.: 0172/2733574 
Bitte vereinbaren Sie einen Termin!

�Sprechzeiten: � 	� samstags während der Öffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes 
der Verbandsgemeinde Unstruttal in Freyburg, Markt 1

				    jeden 2. Dienstag im Monat im Rathaus in Laucha an der Unstrut
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UMWELTTECHNOLOGE FÜR ABWAS-
SERBEWIRTSCHAFTUNG (m/w/d)

Umwelttechnologen für Abwasserbewirt-
schaftung überwachen die Schmutzwasser-
reinigung in Kläranlagen, analysieren Labor-
proben, dokumentieren die Ergebnisse und 
werten diese aus. Die Wartung und Reinigung 
der Anlagen, Maschinen und Kanäle gehören 
ebenso dazu. 

Das bringen wir Dir bei:
•	 �Planen und überwachen der umweltgerechten 

Behandlung von Abwasser
•	� Steuern und kontrollieren technischer Abläufe
•	� Bedienen, überwachen, inspizieren, warten 

und reparieren der Anlagen der Abwasser-
beseitigung

•	� Analysieren, auswerten und dokumentieren 
von Abwasser- und Klärschlammproben

•	 Überprüfen von Kundenanlagen
•	� Dokumentieren und auswerten von Arbeits- 

und Betriebsabläufen
•	� Erkennen von Betriebsstörungen und eigen-

ständiges reagieren darauf
•	� Kosten-, umwelt- und hygienebewusstes  

Arbeiten
•	� Anwenden fachbezogener Rechtsvorschriften, 

technischer Regeln sowie Vorschriften der 
Arbeitssicherheit

•	� Kundenorientiert zu handeln und anwenden von 
Informations- und Kommunikationstechniken

Das erwarten wir: 
•	� Einen guten Hauptschulabschluss oder ei-

nen Realschulabschluss
•	 Gute Noten in Mathematik, Physik und Chemie
•	� Interesse an Technik und mechanisch, techni-

schen, chemischen und biologischen Abläufen
•	 Handwerkliches Geschick

Die Vergütung erfolgt gemäß Tarifvertrag des 
öffentlichen Dienstes (TVAöD).
Zusätzlich besteht die Möglichkeit eines Zu-
schusses zum Führerschein Klasse B. 

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräfti-
ge Bewerbung. Bitte sende Deine
vollständigen Unterlagen schriftlich oder per 
E-Mail an: 

Wasser- und Abwasserverband Saale-Unstrut-Finne
Frau Linda Müller
Gewerbegebiet Kiesgrube 2 
06632 Freyburg 

Tel.:	034464 – 661-17 
E-Mail:	 bewerbung@wav-suf.de

Text/Bild: Wasser- und Abwasserverband Saale-Un-
strut-Finne

vom 27.03. 18:00 Uhr
bis 30.03. 08:00 Uhr

Kleintierpraxis am 
Forellenbach
Finneland
Borgau 13
Tel. 034465-852940

vom 03.04. 08:00 Uhr 
bis 06.04. 08:00 Uhr

Dr.v.Engelhardt
Osterfeld
Pretzscher Str. 14 
Tel.: 034422 61550

vom 06.04. 08:00 Uhr 
bis 08.04. 08:00 Uhr

Dr. Reglich
Freyburg
Schleberoda 12
Tel. 034464-26371 o.
        0171-6348646

vom 10.04. 18:00 Uhr
bis 13.04. 08:00 Uhr

Tierarztpraxis 
Mertendorf
Mertendorf
Naumburger Str. 35
Tel. 03445 7589593

vom 17.04. 18:00 Uhr  
bis 20.04. 08:00 Uhr

Dr. med. vet. I.Pfeffer
Bad Kösen
Burgstraße 18A 
Tel. 034463 27209

vom 24.04. 18:00 Uhr 
bis 27.04. 08:00 Uhr

Kleintierpraxis am 
Forellenbach
Finneland
Borgau 13
Tel. 034465-852940

vom 01.05. 08:00 Uhr  
bis 04.05. 08:00 Uhr

Tierarztpraxis 
J. Heinicke		
Wetzendorf  
Lange Gasse 14	 
Tel. 0172-9826468

Tierärztlicher Bereitschaftsdienstplan

Das Straßenverkehrsamt des Burgen-
landkreises informiert 

hiermit über nachfolgend aufgeführte, zur Rea-
lisierung von Baumaßnahmen erforderlich wer-
dende Straßensperrungen:
 
 
1.	Vollsperrung der Landesstraße L 177, 
Unstrutbrücke Karsdorf, bis voraussichtlich 
14.08.2026 wegen Ersatzneubau Brücke im 
Auftrag der Landesstraßenbaubehörde Sach-
sen-Anhalt. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt 
ab Wetzendorf über die L 212 – Nebra – B 250 
– Zingst – L 213 – Reinsdorf – L 177 – Karsdorf 
– und zurück.

Pressemitteilung: Pressestelle Burgenlandkreis:

Schleusenöffnungen an Saale und 
Unstrut zum Gründonnerstag 

Am Gründonnerstag, dem 2. April 2026, beginnt 
in diesem Jahr die Schleusensaison an Saale 
und Unstrut. Aktivtouristen und Einheimischen 
wird damit gleichermaßen ein attraktives Ange-
bot geboten. Die Betriebszeiten für die Schleu-
sen entlang der beiden Flüsse wurden durch die 
kreiseigene Gesellschaft für ökologische Sanie-
rungs- und naturnahe Fremdenverkehrs-Infra-
strukturprojekte (GESA GmbH) festgelegt und 
lauten wie folgt: 

Schleusen Unstrut: 
Datum: 02.04.2026 bis 31.10.2026 
Öffnungszeiten Donnerstag bis Montag sowie 
an Feiertagen: 
9 Uhr bis 12 Uhr (letzte Schleusung 11.45 Uhr) 
13 Uhr bis 18 Uhr (letzte Schleusung 17.45 Uhr) 
Zusätzliche Öffnungszeiten: 04.07.2026 bis 
14.08.2026 (Sommerferien) 
Dienstag und Mittwoch: 9 Uhr bis 12 Uhr (letzte 
Schleusung 11.45 Uhr) 
und 13 Uhr bis 18 Uhr (letzte Schleusung 17.45 
Uhr) 

Hinweis: Die Schleuse in Laucha (Unstrut) ist 
2026 aufgrund von Reparatur- und Sanierungs-
arbeiten nicht befahrbar. Ein Umtragen von 
kleineren Sportbooten und Kanus ist jederzeit 
möglich. 

Kontakt Unstrut-Schleusen: 
Wendelstein (034672) 9 31 47 
Tröbsdorf (034462) 2 00 31 
Laucha (034462) 2 29 02 (2026 geschlossen, 
Umtragung möglich) 
Zeddenbach (034464) 3 59 82 
Freyburg (034464) 2 80 95

Schleusen Saale: 
Datum: 02.04.2026 bis 31.10.2026 
Öffnungszeiten Donnerstag bis Montag sowie 
an Feiertagen: 
9 Uhr bis 12 Uhr (letzte Schleusung 11.45 Uhr) 
13 Uhr bis 18 Uhr (letzte Schleusung 17.45 Uhr) 
Zusätzliche Öffnungszeiten: 04.07.2026 bis 
14.08.2026 (Sommerferien) 
Dienstag und Mittwoch: 9 Uhr bis 12 Uhr (letzte 
Schleusung 11.45 Uhr) 
und 13 Uhr bis 18 Uhr (letzte Schleusung 17.45 
Uhr) 

Kontakt Saale-Schleusen: 
Ölbitz (03443) 20 02 28 
Beuditz (03443) 80 26 40 
Brückenmühle (03443) 30 71 55 
Herrenmühle (0151) 108 37 73 3 
Bad Dürrenberg (03462) 80 53 0 

Wichtig: Außerhalb der oben genannten Be-
triebszeiten werden Schleusungen nur nach 
Vorabanmeldung per E-Mail an: sekretariat@
gesa-naumburg.de oder unter: 03445/231720 
durchgeführt. 
Hintergrund: 
Im vergangenen Jahr fanden 4.068 Schleusen-
gänge auf der Saale und Unstrut statt. Davon 
entfielen 2.438 Schleusungen auf die Unstrut 
und 1.630 auf die Saale. Pro Schleusengang 
wurde im Schnitt drei Booten und sieben bis 
acht Personen die Passage und damit die Über-
windung der Höhenunterschiede im Gewässer 
ermöglicht. 
Die Schleuse Wendelstein wurde 2025 nach 
Sanierungsarbeiten im Jahr davor wiedereröff-
net. 178 Schleusungen fanden dort statt. Die 
Schleuse Zeddenbach nahe Freyburg blieb in 
der Saison 2025 aufgrund von Sanierungsarbei-
ten gesperrt. Sie soll in diesem Jahr wieder für 
den Bootsverkehr auf der Unstrut genutzt wer-
den können.

Der Wasser- und Abwasserverband Saale-Unst-
rut-Finne mit Sitz in Freyburg ist zuständig für 
die Wasserversorgung und Abwasserbeseiti-

gung von ca. 55.000 Einwohnern im westlichen 
Burgenlandkreis.

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir 
Dich ab dem 01.08.2026 als Auszubildenden in 
dem Beruf
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GEMEINDE BALGSTÄDT

Sprechzeiten  
der Gemeinde Balgstädt

Ort: Am Schloß 20 | 06632 Balgstädt
Bürgermeister Hr. Balke
Tel.: 0172-347 1999
Mail: bgm.balgstaedt@verbgem-unstruttal.de

- nach telefonischer Vereinbarung -

Sitzungen werden auf der Webseite der 
Verbandsgemeinde Unstruttal unter  
www.verbandsgemeinde-unstruttal.de ver-
öffentlicht.

Gemeinderatssitzung der Gemeinde 
Balgstädt

Die Einladung zur Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Balgstädt am 17.03.2026, 19:00 
Uhr wurde am 09.03.2026 auf der Internetseite 
der Verbandsgemeinde Unstruttal bereitgestellt 
und kann unter www.verbgem-unstruttal.de ein-
gesehen werden.

STADT FREYBURG (UNSTRUT)

Sprechzeiten der Stadt 
Freyburg (Unstrut)

Ort: �Rathaus, Zimmer 110, 
Markt 1 | 06632 Freyburg (Unstrut)

Sekretariat:
Frau Fuchs: 	 03 44 64 / 3 00 10
Dienstag 	�   9.00 – 12.00 Uhr u.  

13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 	�   9.00 – 12.00 Uhr u.  

13.00 – 15.00 Uhr

Bürgermeistersprechstunde:
Herr Mänicke nach Vereinbarung

Bürgersprechstunde:
jeden Dienstag von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
im Rathaus Freyburg (Unstrut), Büro des 
Bürgermeisters
Terminvereinbarung unter der  
Tel.-Nr. 034464/30010

Sprechzeiten Notariat Uhl 
in Freyburg (Unstrut)
Jakobstraße 3 | 06618 Naumburg
Die Notarin Frau Uhl führt in der

Bibliothek Freyburg (Unstrut),
Hinter der Kirche 1 durch. 

1x pro Monat am Freitag von 9:00 bis 12:00 
Uhr durch.

10.04.2026
08.05.2026

Bitte vereinbaren Sie vorab einen Termin über 
mein Büro in Naumburg (Saale), Jakobsstr. 
3, entweder telefonisch unter 03445/776181 
oder per Mail an info@notarin-uhl.de.

Sprechzeiten Notar Baron von der 
Trenck in Freyburg (Unstrut)
Lindenring 47A • 06618 Naumburg (Saale) 

Die Sprechtage finden jeweils mittwochs 
in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr im 
ANISIUM der Winzervereinigung statt. 

22.04.2026
20.05.2026

Terminvereinbarungen können über das No-
tariat in Naumburg 03445/26143 in der Zeit 
von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr (Mo.-Do.) und 08:00 Uhr bis 
12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr (Fr.) 
vorgenommen werden.

Sitzungen werden auf der Webseite der 
Verbandsgemeinde Unstruttal unter  
www.verbandsgemeinde-unstruttal.de ver-
öffentlicht.

Gemeinderatssitzung der Stadt Frey-
burg (Unstrut)

Die Einladung zur Sitzung des Gemeinderates 
der Stadt Freyburg (Unstrut) am 17.03.2026, 
19:00 Uhr wurde am 09.03.2026 auf der Inter-
netseite der Verbandsgemeinde Unstruttal be-
reitgestellt und kann unter www.verbgem-unstruttal.de 
eingesehen werden.

Weinprinzessin 2026/2028 für die 
Stadt Freyburg gesucht

Die Winzerinnen und Winzer sowie die Sekter-
zeuger in der Stadt Freyburg (Unstrut) mit den 
dazugehörigen Ortsteilen suchen eine Nachfol-
gerin für die 18. Weinprinzessin der Stadt Frey-
burg (Unstrut), Jennifer Jäger.

Sie sollten das 17. Lebensjahr vollendet haben, 
nach Möglichkeit eine gültige Fahrerlaubnis 
(Klasse B) besitzen und Kenntnisse über den 
Weinanbau sowie die touristischen Sehenswür-
digkeiten der Region vorweisen können.

Die schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis 
zum 24. April 2026 an:

		  Bürgermeister Stadt Freyburg (Unstrut)
		  Markt 1
		  06632 Freyburg (Unstrut)
		  Kennwort: Bewerbung Weinprinzessin

Eine Jury, bestehend aus Vertretern der Wein-
wirtschaft und der Stadt, wird Sie dann am 30. 
April 2026 zu einem Bewerbungsgespräch ein-
laden.

Zu diesem Termin werden folgende Punkte be-
wertet:
- Grundkenntnisse im Weinbau und über Weingüter
- �die Fähigkeit, mit Natürlichkeit die Region rhe-

torisch zu präsentieren
- �die Bereitschaft, an Wochenenden den Gästen 

die örtlichen Traditionen und die Weinkultur 
näher zu bringen

Während der 2-jährigen Amtszeit kann die neue 
19. Freyburger Weinprinzessin sich auf erleb-
nisreiche Wein- und Repräsentationstermine 
freuen.
Die dabei gesammelten Erfahrungen in den Be-
reichen Politik, Wirtschaft und Medien werden 
prägend für den weiteren Lebensweg sein. 

Für klärende Rückfragen kann jederzeit ein Ge-
spräch im Büro des Bürgermeisters 
(Tel.034464-30010) vereinbart werden.

Mänicke
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung

der Satzung der Stadt Freyburg (Unstrut) über 
die erneute Verlängerung der Veränderungs-
sperre der Stadt Freyburg (Unstrut) gemäß § 
14 BauGB für den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 14 Sondergebiet „Wochenend-
hausgebiet Herrenberge“  

Satzungsbeschluss
Der Gemeinderat der Stadt Freyburg (Unstrut) 
hat in seiner öffentlichen Sitzung am 11.04.2023 
gemäß § 16 (1) BauGB die Veränderungssper-
re im Zusammenhang mit der Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 14 der Stadt Freyburg 
(Unstrut) Sondergebiet "Wochenendhausgebiet  
Herrenberge“ als Satzung beschlossen. 

Die Fläche liegt oberhalb der Freyburger  
Ehrauberge auf einer Hangfläche.

Der räumliche Geltungsbereich der Verände-
rungssperre umfasst folgende Grundstücke:
(siehe Abb.) mit den Flurstücken:
163/1 teilweise; 165/2; 165/4 teilweise; 165/5; 
167/1 teilweise; 167/2 teilweise; 168/1 teilwei-
se 168/2; 169/1; 169/3; 169/4 teilweise; 171/1 
teilweise; 171/2; 171/4; 171/5; 171/6; 172/1 
teilweise 172/3; 172/4; 172/5; 173/4; 173/5; 
174/1; 174/2; 174/3; 174/4; 176/2; 176/3; 
176/4; 176/5; 176/7; 176/9; 176/10 176/11; 
176/12; 176/13; 176/14; 176/15; 176/16; 
177/1; 177/2; 178/1; 178/2; 179/2;179/3;179/4; 
179/6; 179/7; 180/1; 180/2; 180/3; 180/4; 
180/5; 180/6; 229/1; 249/1 teilweise; 255/1; 
255/2; 256/2; 256/3; 256/4; 256/5; 258; 259/3; 
259/4; 259/6; 259/7; 259/8; 259/9; 267 teilwei-
se; 268 teilweise 272; 273 teilweise; 269; 281 
teilweise; 290 teilweise; 291 - 299; 300 teilweise 
und 402/241, Flur 7 Gemarkung Freyburg.

SIE ZIEHEN UM? 
WIR KOMMEN MIT!
Der Umzugs-Service des Naumburger Tageblattes

Telefon: 
0345 565 5454

Mo. – Fr. 7 – 18 Uhr  
Sa. 7 – 12 Uhr
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Abb. Geltungsbereich Veränderungssperre
Vervielfältigungsgenehmigung: 2023, Az: A18-38908-09-14
Es gelten die Nutzungsbedingungen des LVermGeo LSA.

LSG- Grenze

Grenze Geltungsbereich

Anlage Geltungsbereich                          31.01.2023

Abb. Karte 1:10000 Geltungsbereich B-Plan Nr. 14 und Veränderungssperre
Vervielfältigungsgenehmigung: 2023, Az: A18-38908-09-14
Es gelten die Nutzungsbedingungen des LVermGeo LSA.
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Veränderungssperre der Stadt  
Freyburg (Unstrut)

gemäß § 14 BauGB für den Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes Nr. 14 Sondergebiet 
„Wochenendhausgebiet Herrenberge“

Präambel 
Aufgrund der nachfolgend aufgeführten Rechts-
grundlagen hat der Gemeinderat der Stadt 
Freyburg (Unstrut) am 11.04.2023 die Verän-
derungssperre für das Gebiet des Bebauungs-
plans Nr. 14 Sondergebiet „Wochenendhausge-
biet Herrenberge“ gemäß § 16 Abs. 
1 BauGB als Satzung beschlossen.  
 

§ 1 Zu sichernde Planung 
Der Gemeinderat der Stadt Freyburg (Unstrut) 
hat am 11.04.2023 beschlossen, für das in § 2 
bezeichnete und in der Anlage abgebildete Ge-
biet den Bebauungsplan Nr. 14 Sondergebiet 
„Wohngebiet Herrenberge“ aufzustellen. Zur 
Sicherung der Planung für dieses Gebiet wird 
diese Veränderungssperre erlassen. 

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich 
Der räumliche Geltungsbereich dieser Verände-
rungssperre ergibt sich aus dem in der Anlage 
auf der Grundlage der Liegenschaftskarte bei-
gefügten Lageplan mit Datum vom 31.01.2023, 
M 1:2000 (siehe Anlage), der einen wesentli-
chen Bestandteil dieser Satzung darstellt. 

Der räumliche Geltungsbereich der Verände-
rungssperre umfasst folgende Grundstücke:
(siehe Abb.) mit den Flurstücken:
163/1 teilweise; 165/2; 165/4 teilweise; 165/5; 
167/1 teilweise; 167/2 teilweise; 168/1 teilwei-
se 168/2; 169/1; 169/3; 169/4 teilweise; 171/1 
teilweise; 171/2; 171/4; 171/5; 171/6; 172/1 
teilweise 172/3; 172/4; 172/5; 173/4; 173/5; 
174/1; 174/2; 174/3; 174/4; 176/2; 176/3; 
176/4; 176/5; 176/7; 176/9; 176/10 176/11; 
176/12; 176/13; 176/14; 176/15; 176/16; 177/1; 
177/2; 178/1; 178/2; 179/2;179/3;179/4; 179/6; 
179/7; 180/1; 180/2; 180/3; 180/4; 180/5; 
180/6; 229/1; 249/1 teilweise; 255/1; 255/2; 
256/2; 256/3; 256/4; 256/5; 258; 259/3; 259/4; 
259/6; 259/7; 259/8; 259/9; 267 teilweise; 268 
teilweise 272; 273 teilweise; 269; 281 teilwei-
se; 290 teilweise; 291 - 299; 300 teilweise und 
402/241, Flur 7 Gemarkung Freyburg.

§ 3 Rechtswirkung der Veränderungssperre 
(1) In dem von der Veränderungssperre betrof-
fenen Gebiet dürfen 
	 1. �Vorhaben im Sinn des § 29 BauGB nicht 

durchgeführt werden. 
	 2. �erhebliche oder wesentlich wertsteigern-

de Veränderungen von Grundstücken und 
baulichen Anlagen, deren Veränderung 
nicht genehmigungs-, zustimmungs-, oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen 
werden.  

(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange 
nicht entgegenstehen, können von Absatz 1 
Ausnahmen zugelassen werden. Die Entschei-
dung über Ausnahmen trifft die Baugenehmi-
gungsbehörde. 
(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Ver-
änderungssperre baurechtlich genehmigt wor-
den sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde 
nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kennt-
nis erlangt hat und mit deren Ausführung vor 

dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hät-
te begonnen werden dürfen, sowie Unterhal-
tungsarbeiten und die Fortführung einer bisher 
ausgeübten Nutzung werden von der Verände-
rungssperre nicht berührt. 

§ 4 Inkrafttreten und Außerkrafttreten der 
Veränderungssperre 

Die Veränderungssperre tritt nach § 16 Abs. 2 
BauGB am Tag ihrer Bekanntmachung im Amts-
blatt der Verbandsgemeinde Unstruttal in Kraft. 
Sie tritt nach Ablauf von zwei Jahren, vom Tag 
nach der Bekanntmachung gerechnet, außer 
Kraft. Auf die Zweijahresfrist ist der seit der Zu-
stellung der ersten Zurückstellung eines Bauge-
suchs nach § 15 BauGB abgelaufene Zeitraum 
anzurechnen. Die Veränderungssperre tritt in 
jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit der 
Bebauungsplan für das in § 2 genannte Gebiet 
rechtsverbindlich wird. 
Die Stadt Freyburg (Unstrut) kann durch einen 
erneuten Satzungsbeschluss die Geltungsdauer 
der Veränderungssperre um ein Jahr verlängern.

§ 5 Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften gemäß Gemeindeordnung für das 

Land Sachsen-Anhalt
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften nach § 8 Abs. 3 des Kommunalver-
fassungsgesetzes für das Land Sachsen-An-
halt kann nicht mehr geltend gemacht werden, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung der Satzung über die Verän-
derungssperre schriftlich gegenüber der Stadt 
Freyburg (Unstrut) über die Verbandsgemeinde 
Unstruttal, Markt 1; 06632 Freyburg (Unstrut) 
unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und 
der Tatsache, die den Mangel ergibt, geltend 
gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind. 
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 
und 3 BauGB über die Geltendmachung etwai-
ger Entschädigungsansprüche für eingetretene 
Vermögensnachteile durch die Veränderungs-
sperre nach § 18 und des § 18 Abs. 3 über das 
Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei 
nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hin-
gewiesen. 

Freyburg (Unstrut),

Udo Mänicke 
Bürgermeister 

Die Satzung kann mit Rechtskraft Jedermann 
gemäß § 16 Absatz 2 Satz 2 2. Halbsatz BauGB 
in Verbindung mit § 10 Absatz 3 Satz 2 BauGB 
die Veränderungssperre mit dem Planteil für 
das Gebiet des Bebauungsplans Nr. 14 der 
Stadt Freyburg (Unstrut) Sondergebiet "Wo-
chenendhausgebiet Herrenberge“ einsehen und 
über den Inhalt Auskunft verlangen. 
Die Unterlagen können in der Bauverwaltung 
der Stadt Freyburg, Markt 1, 06632 Freyburg 
(Unstrut), während der folgenden Sprechzeiten:

Mo.:	von 09.00 - 12.00 und 13.00 - 15.00 Uhr
Di.:	 von 09.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
Mi.:	 von 09.00 - 12.00 und 13.00 - 15.00 Uhr
Do.:	von 09.00 - 12.00 und 13.00 - 16.00 Uhr
Fr.: 	 von 09.00 - 12.00 Uhr

bzw. im Internet unter https://www.verbgem-un-
struttal.de/de/bekanntmachungen.html
eingesehen werden.

Mit dieser Bekanntmachung wird die am 
28.04.2023 in Kraft getretene Veränderungs-
sperre für das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 
14 der Stadt Freyburg (Unstrut) Sondergebiet 
"Wochenendhausgebiet Herrenberge“ um ein 
weiteres Jahr verlängert. Die Veränderungs-
sperre gilt seit dem 28.04.2023 und tritt nach 
Ablauf von 4 Jahren oder wenn der Bebauungs-
plan Rechtskräftigkeit erlangt außer Kraft.

Freyburg (Unstrut), den 27.03.2026

Udo Mänicke
Bürgermeister

Bekanntmachung der Landesstraßen-
baubehörde Sachsen-Anhalt 

Ankündigung einer Einziehung gemäß § 8 des 
Straßengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(StrG LSA)

Die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt 
beabsichtigt, die in der Stadt Freyburg (Unstrut), 
Landkreis Burgenlandkreis, gelegene Teilstre-
cke der Landesstraße L 205 

vom Abzweig der Neubaustrecke der Landes-
straße L 205 von der bisherigen Linie der Lan-
desstraße L 205, bei Netzknoten 4837 014, Sta-
tion 2.135, bis zur Gemeindegrenze der Stadt 
Freyburg (Unstrut) und der Gemeinde Goseck, 
bei Netzknoten 4837 014, Station 2.517, mit ei-
ner Länge von 382 Metern, einzuziehen. 

Begründung
Im Zuge des grundhaften Ausbaus der Landes-
straße L 205 von Gerödigsberge bis Ortseingang 
Markröhlitz ist die Linienführung der Landes-
straße L 205 teilweise verändert worden. Die o. 
g. Teil-strecke der Landesstraße L 205 hat teil-
weise jegliche Verkehrsbedeutung verloren und 
teilweise wurde sie durch die Neubaustrecke 
überbaut. Sie soll deshalb gemäß § 8 des Stra-
ßengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (StrG 
LSA) eingezogen und neu gewidmet werden.

Die Absicht der Einziehung wird hiermit gemäß 
§ 8 Abs. 4 Satz 1 StrG LSA drei Monate vorher in 
der Gemeinde, die die Straße berührt, öffentlich 
bekanntgemacht.

Einwendungen gegen diese geplante Einzie-
hung können innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe bei der Landesstraßenbaubehörde 
Sachsen-Anhalt, Regionalbereich Süd, An der 
Fliederwegkaserne 21, 06130 Halle (Saale), ein-
gelegt werden.

LESER-SERVICE
Telefon: 
0345 565 5454

Mo. – Fr. 7 – 18 Uhr  
Sa. 7 – 12 Uhr
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NK 4837 014 
St. 2.135 

NK 4837 014 
St. 2.517 

Freyburg 
(Unstrut) 

Naumburg 
(Saale) 

Sprechzeiten der Gemeinde Gleina 

Ort:  	�� Hauptstraße 47 | 06632 Gleina

Sekretariat: �Frau Rühlmann  
03 44 62 / 2 04 89 
Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr 
Mittwochs 15:00 – 18:00 Uhr

Bürgermeistersprechstunde:
Herr Schüler	 03 44 62 / 2 04 89 
Mittwochs 		  17:00 – 18:00 Uhr
sowie in dringenden Fällen  
nach telefonischer Vereinbarung

GEMEINDE GLEINA

GEMEINDE GOSECK

Sprechzeiten der Gemeinde Goseck 

Ort:  	�� Neue Straße 1 (ehem. Rittergut),  
06667 Goseck OT Markröhlitz 

Bürgermeistersprechstunde:
Herr Panse:	 0171/1769010
Dienstags 18.30 bis 19.00 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung

Sitzungen werden auf der Webseite der 
Verbandsgemeinde Unstruttal unter  
www.verbandsgemeinde-unstruttal.de ver-
öffentlicht.

Vermietung

Attraktive Gewerbefläche/ Lager/ Werkstatt in 
06632 Gleina, Hauptstraße 43a durch die Ge-
meinde Gleina zu vermieten.

Objektbeschreibung:
•	� Art des Objektes: Lager, Werkstatt, Garage, 

Hobbyraum
•	 Lage: zentral in Gleina
•	 Größe: ca. 110m²
•	 Verfügbar ab: sofort
•	 Ausstattung: Rolltor, Toilette, Strom

Sitzungen werden auf der Webseite der 
Verbandsgemeinde Unstruttal unter  
www.verbandsgemeinde-unstruttal.de ver-
öffentlicht.

Gemeinderatssitzung der Gemeinde 
Gleina

Die Einladung zur Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Gleina am 10.03.2026, 19:00 Uhr 
wurde am 02.03.2026 auf der Internetseite der 
Verbandsgemeinde Unstruttal bereitgestellt 
und kann unter www.verbgem-unstruttal.de ein-
gesehen werden.

Kosten & Konditionen:
•	 Miete: nach Gebot
•	� Nebenkosten: erfolgen laut BetrKV nach Ver-

brauch
•	 Strom: Anmeldung über Mieter
•	 Provision: Provisionsfrei

Kontakt:
Bei Interesse vereinbaren Sie bitte einen Besich-
tigungstermin bei der Gemeinde Gleina unter 
der Telefonnummer: 0173 6717992

Für Ihr Mietgebot senden Sie bitte 
eine E-Mail mit Ihren Namen und Tele-
fonnummer bis zum 24.04.2026 an:  
gebaeudemanagement@verbgem-unstruttal.de  

Ausschreibung  
Gleinaer Weinprinzessin 2026 – 2028

Die Amtszeit unserer Weinprinzessin Emely 
Gottbehüt läuft in diesem Jahr aus. Für die 
nachfolgende Periode 2026 – 2028 wird eine 
Nachfolgerin gesucht.
Sie sollte altersmäßig mindestens 16 Jahr jung 
sein.

Diese jungen Interessentinnen können sich bei 
der Gemeinde Gleina um das Amt 
Bewerben. Die Bewerberin sollte kontaktfreudig 
sein und mit viel Engagement die
Einheimischen Weine präsentieren können. Die 
damit verbundene Tradition soll dem
Publikum bei den vielfältigen Veranstaltungen 
in den beteiligten Gemeinden näher
gebracht werden.
Die Amtszeit beträgt zwei Jahre.
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte 
bis zum 30.05.2026 an die Gemeinde Gleina, 
Hauptstraße 47 in 06632 Gleina.

Florian Schüler 
Bürgermeister

Gemeinderatssitzung der Gemeinde 
Goseck

Die Einladung zur Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Goseck am 26.03.2026, 19:00 
Uhr wurde am 18.03.2026 auf der Internetseite 
der Verbandsgemeinde Unstruttal bereitgestellt 
und kann unter www.verbgem-unstruttal.de ein-
gesehen werden.

Straßenreinigung gilt für alle  
Grundstückseigentümer! 
Auf zum Frühjahrsputz

Werte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde 
Goseck, 

eine Straßenreinigungspflicht besteht nicht nur 
während der Winterzeit sondern ganzjährig. 
Als Bürgermeister bitte ich um die Pflege der 
Grünflächen vor den Grundstücken und erin-
nere an die Reinigung der Gehwege und um 
Einhaltung der Straßenreinigungspflicht. Dem-
nach hat jeder Eigentümer eines Grundstückes 
pflichten zu erfüllen, die gemäß der Satzung 
festgelegt und einzuhalten sind. 

Hilmar Panse Bürgermeister

Bekanntmachung der Landesstraßen-
baubehörde Sachsen-Anhalt 

Ankündigung einer Einziehung gemäß § 8 des 
Straßengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(StrG LSA)

Die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt 
beabsichtigt, die in der Gemeinde Goseck, Land-
kreis Burgenlandkreis, gelegene Teilstrecke der 
Landesstraße L 205 

von der Gemeindegrenze der Stadt Freyburg 
(Unstrut) und der Gemeinde Goseck, bei Netz-
knoten 4837 014, Station 2.517, bis zur Einmün-
dung der Neubaustrecke der Landesstraße L 
205 in die bisherige Linie, bei Netzknoten 4837 
014, Station 4.019, mit einer Länge von 1 502 
Metern, einzuziehen. 

Begründung
Im Zuge des grundhaften Ausbaus der Landes-
straße L 205 von Gerödigsberge bis Ortseingang 
Markröhlitz ist die Linienführung der Landes-
straße L 205 teilweise verändert worden. Die o. 
g. Teil-strecke der Landesstraße L 205 hat teil-
weise jegliche Verkehrsbedeutung verloren und 
teilweise wurde sie durch die Neubaustrecke 
überbaut. Sie soll deshalb gemäß § 8 des Stra-
ßengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (StrG 
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LSA) eingezogen und neu gewidmet werden.

Die Absicht der Einziehung wird hiermit gemäß 
§ 8 Abs. 4 Satz 1 StrG LSA drei Monate vorher in 
der Gemeinde, die die Straße berührt, öffentlich 
bekanntgemacht.

Einwendungen gegen diese geplante Einzie-
hung können innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe bei der Landesstraßenbaubehörde 
Sachsen-Anhalt, Regionalbereich Süd, An der 
Fliederwegkaserne 21, 06130 Halle (Saale), ein-
gelegt werden.

 

NK 4837 014 
St. 4.019 

NK 4837 014 
St. 2.517 

Freyburg 
(Unstrut) 

Naumburg 
(Saale) 

GEMEINDE KARSDORF

Sprechzeiten der 
Gemeinde Karsdorf

Ort:		  �Bürgerhaus 
Poststraße 1 | 06638 Karsdorf

Sekretariat:	 03 44 61 / 5 52 36
Dienstag 	�   9.00 - 12.00 Uhr u.  

13.30 - 17.30 Uhr
Donnerstag 	 13.00 - 15.30 Uhr

Bürgermeistersprechstunde: 
	�	 Herr Schumann 
Dienstag 	 15.00 – 17.00 Uhr

Sitzungen werden auf der Webseite der 
Verbandsgemeinde Unstruttal unter  
www.verbandsgemeinde-unstruttal.de ver-
öffentlicht.

Gemeinderatssitzung der Gemeinde 
Karsdorf

Die Einladung zur Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Karsdorf am 05.03.2026, 19:00 
Uhr wurde am 20.02.2026 auf der Internetseite 
der Verbandsgemeinde Unstruttal bereitgestellt 
und kann unter www.verbgem-unstruttal.de ein-
gesehen werden.

Die Einladung zur Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Karsdorf am 24.03.2026, 19:00 
Uhr wurde am 13.03.2026 auf der Internetseite 
der Verbandsgemeinde Unstruttal bereitgestellt 
und kann unter www.verbgem-unstruttal.de ein-
gesehen werden.

S a t z u n g
über Erlaubnisse für Sondernutzungen 
an Gemeindestraßen und Ortsdurch-

fahrten der Gemeinde Karsdorf
(Sondernutzungssatzung) 

Auf der Grundlage von

•	� §§ 8 und 45 Abs. 2 des Kommunalverfas-
sungsgesetzes des Landes Sachsen - Anhalt 
(Kommunalverfassung – KVG LSA) vom 17. 
Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der derzeit 
gültigen Fassung

•	� §§ 18 und 50 Straßengesetz für das Land 
Sachsen – Anhalt (StrG LSA) vom 06. Juli 
1993 (GVBl. LSA S. 334), in der derzeit gülti-
gen Fassung und 

•	� §§ 8 und 23 Bundesfernstraßengesetz 
(FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), in der 
derzeit gültigen Fassung

•	� § 71 Verwaltungsvollstreckungsgesetz des 
Landes Sachsen – Anhalt (VwVG LSA) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 20. Feb-
ruar 2015 (GVBl. LSA S. 50)

•	� §§ 53ff Gesetz über die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung des Landes Sachsen – Anhalt 
(SOG LSA) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 20. Mai 2014 (GVBl. LSA S. 380)

hat der Gemeinderat der Gemeinde Karsdorf in 
seiner Sitzung am 05.03.2026 mit Zustimmung 
der für die Ortsdurchfahrten zuständigen Stra-
ßenbaubehörden folgende Satzung beschlos-
sen:

§ 1
Sachlicher Geltungsbereich

(1)	 Diese Satzung gilt für Gemeindestraßen 
einschließlich öffentlicher Wege und Plätze so-
wie für Ortsdurchfahrten der Landesstraßen im 
Gemeindegebiet. 

(2)	 Öffentliche Straßen sind diejenigen Stra-
ßen, Wege und Plätze, die dem öffentlichen Ver-
kehr gewidmet sind. Zu den öffentlichen Stra-
ßen gehören der Straßenkörper, der Luftraum 
über dem Straßenkörper, das Zubehör und die 
Nebenanlagen.

§ 2
Erlaubnispflicht für Sondernutzungen

(1)	 Für den Gebrauch der in § 1 bezeichne-
ten Straßen über den Gemeingebrauch hinaus 
(Sondernutzung) ist die Erlaubnis der Gemein-
de erforderlich, soweit diese Satzung in § 5 - 
erlaubnisfreie Sondernutzung - nichts anderes 
bestimmt.

(2)	 Zur erlaubnispflichtigen Sondernutzung 
zählen auch

	 1.�	das Aufstellen von Baubuden, Bauzäunen, 
Gerüsten, Schuttrutschen, das Abstellen 
von Containern, Arbeitswagen, Baumaschi-

nen und –geräten, die Lagerung von Baus-
toffen und Bauschutt,

	 2.	Aufgrabungen,

	 3.	�die vorübergehende Anlage von Gehwe-
güberfahrten oder anderen Grundstücks-
zufahrten mit mehr als 5 m Breite bei Bau-
maßnahmen (Baustellenzufahrten),

	 4.�	das Abstellen von nicht zugelassenen, aber 
zulassungspflichtigen sowie von nicht be-
triebsbereiten Fahrzeugen und Anhängern,

	 5.	�Aufstellen von Tresen, Tischen und Sitzge-
legenheiten zu gewerblichen Zwecken vor 
Cafes, Restaurants, Eisdielen und Geschäf-
ten,

	 6.	�Werbeanlagen, Leuchttransparente, Schil-
der, Normaluhren, Werbefahnen u.ä. Ein-
richtungen an baulichen Anlagen und an-
deren Gegenständen,

	 7.	�Leitungen, die nicht der öffentlichen Ver-
sorgung oder Abwasserbeseitigung die-
nen, einschließlich Zubehör.

§ 3
Pflichten der Erlaubnisnehmer

(1)	 Die Erlaubnisnehmer haben für einen unge-
hinderten Zugang zu allen in die Straßendecke 
eingebauten Einrichtungen zu sorgen. Wasser-
ablaufrinnen, Kanalschächte, Hydranten, Kabel-, 
Heizungs- und sonstige Revisionsschächte sind 
freizuhalten. Soweit beim Aufstellen, Anbringen 
oder Entfernen von Gegenständen der Straßen-
körper aufgegraben werden muss, ist die Arbeit 
so vorzunehmen, dass nachhaltige Schäden 
am Straßenkörper und an den Anlagen, insbe-
sondere den Wasserablaufrinnen und den Ver-
sorgungs- und Kanalleitungen sowie eine Ände-
rung ihrer Lage vermieden wird.

(2)	 Die Gemeinde ist spätestens eine Woche 
vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu benach-
richtigen. Die Verpflichtung, andere beteiligte 
Behörden oder Stellen zu benachrichtigen oder 
deren Genehmigung einzuholen, bleibt unbe-
rührt.

(3)	 Erlischt die Erlaubnis, haben die bisherigen 
Erlaubnisnehmer die Sondernutzung einzustel-
len, alle von ihnen erstellten Einrichtungen und 
die zur Sondernutzung verwendeten Gegen-
stände unverzüglich zu entfernen und den frü-
heren Zustand ordnungsgemäß wiederherzu-
stellen.

(4)	 Im Rahmen der Sondernutzung entstande-
ne Beschädigungen oder Verunreinigungen der 
Straße sind durch den Erlaubnisnehmer unver-
züglich und ohne Aufforderung zu beseitigen.

(5)	 Kommt der Erlaubnisnehmer mit einer der 
ihm nach den vorstehenden Bestimmungen ob-
liegenden Maßnahmen in Verzug, so ist die Ge-
meinde nach Ablauf einer ihm gesetzten Frist 
berechtigt, die Maßnahmen auf seine Kosten 
vorzunehmen oder vornehmen zu lassen. 

§ 4
Erlaubnisantrag

(1)	 Erlaubnisanträge sind mindestens 14 Tage 



Amtsblatt Ausgabe 03/2026 (27.03.2026)11

vor Beginn der Sondernutzung bei der Gemein-
de, die sich der Bearbeitung durch die Verbands-
gemeinde Unstruttal bedient, zu stellen. Die Ge-
meinde kann Erläuterungen durch Zeichnung, 
textliche Beschreibung oder in sonst geeigneter 
Weise verlangen.

(2)	 Wird durch die Sondernutzung ein im Ei-
gentum eines Dritten stehendes Grundstück in 
Anspruch genommen oder in seiner Nutzung 
beeinträchtigt, kann die Erteilung der Sonder-
nutzungserlaubnis von der schriftlichen Zu-
stimmung des Berechtigten abhängig gemacht 
werden. Entsprechend kann verfahren werden, 
wenn durch die Sondernutzung Rechte Dritter 
auf Benutzung der Straße über den Gemeinge-
brauch hinaus beeinträchtigt werden können.

§ 5
Erlaubnisfreie Sondernutzung

(1)	 Keiner Sondernutzungserlaubnis bedürfen, 
soweit nicht eine Baugenehmigung erforderlich 
ist, 

	 a) �Werbeanlagen, die höher als 3 m über 
dem Gehweg oder höher 4,50 m über der 
Fahrbahn, der Fußgängerzone oder dem 
verkehrsberuhigtem Bereich angebracht 
werden;

	 b) �bauaufsichtlich genehmigte Anlagen im 
Straßenkörper, wie Kellerlichtschächte, 
Roste, Einwurfsvorrichtung, Treppenstu-
fen, wenn sie nicht mehr als 0,6 m in einen 
Gehweg hineinragen;

	 c) �das Verteilen und der Verkauf von Hand-
zetteln, Flugblättern und Schriften politi-
scher oder religiösen Inhalts auf öffent-
lichen Straßen, soweit es sich nicht um 
kommunikativen Verkehr handelt;

	 d) �die Anlage von Baustellenzufahrten (§ 2 
Abs. 2 Nr. 3) bis zu 5 m Breite;

	 e) �das Aufstellen von Fahrradständern und 
die Errichtung Fahrradabstellanlagen 
durch den Träger der Straßenbaulast.

(2) Erlaubnisfreie Sondernutzungen sind ge-
mäß § 4 Abs. 1 Satz 1 anzuzeigen. 	  Wird 
diese erlaubnisfreie Sondernutzung beendet, so 
hat der bisherige Erlaubnisnehmer die von ihm 
erstellten Einrichtungen und für die Sondernut-
zung verwendeten Gegenstände zu entfernen 
und den früheren Zustand ordnungsgemäß wie-
derherzustellen.

(3)	 Sonstige nach öffentlichem Recht erfor-
derliche Erlaubnisse, Genehmigung  oder Bewil-
ligungen bleiben unberührt.

(4)	 Die erlaubnisfreien Sondernutzungen im 
Absatz 1 können ganz oder teilweise einge-
schränkt oder untersagt werden, wenn Belange 
des Straßenbaues, die Sicherheit und Leichtig-
keit des Verkehrs oder die Durchführung sons-
tiger im öffentlichen Interesse liegender Maß-
nahmen dies vorübergehend oder auf Dauer 
erfordern.

§ 6
Haftung, Ersatzansprüche

(1)	 Der Erlaubnisnehmer ist verpflichtet, die 

Sondernutzungsanlage oder den Gegenstand 
der Sondernutzung nach den gesetzlichen Vor-
schriften und den anerkannten Regeln der Tech-
nik zu errichten und zu erhalten. Er haftet für 
die Verkehrssicherungspflicht der angebrach-
ten oder ausgestellten Sondernutzungsanlage 
und Gegenstände. Die Gemeinde kann den Ab-
schluss einer ausreichenden Haftpflichtversi-
cherung verlangen.

(2)	 Für Schäden, die der Gemeinde oder Drit-
ten aus einer Sondernutzung entstehen, haftet 
der Erlaubnisnehmer. Er hat die Gemeinde von 
Ersatzansprüchen Dritter freizustellen.

(3)	 Wird durch die Sondernutzung der Straßen-
körper beschädigt, so hat der Erlaubnisnehmer 
die Fläche verkehrssicher zu schließen und der 
Gemeinde unverzüglich anzuzeigen, wann die 
vorläufige Instandsetzung abgeschlossen ist 
und die Straße dem öffentlichen Verkehr wieder 
zur Verfügung steht. Er haftet gegenüber der 
Gemeinde bis zur endgültigen Wiederherstel-
lung. Beschädigungen des Straßenkörpers bei 
Ortsdurchfahrten sind dem jeweils zuständigen 
Baulastträger anzuzeigen. Die ordnungsgemä-
ße Wiederherstellung ist mit diesem abzustim-
men. 

(4)	 Der Erlaubnisnehmer hat den entstande-
nen Schaden spätestens zu beseitigen
	 • �bei zeitgenehmigter Sondernutzung bis 

zum Ablauf dieser,
	 • �bei auf Widerruf genehmigten Sondernut-

zungen vier Wochen nach Eintritt des Scha-
densfalles.

Nach Ablauf dieser Fristen ist die Gemeinde 
berechtigt, entstandene Schäden zu Lasten des 
Erlaubnisnehmers durch Dritte beheben zu lassen.

(5)	 Mehrere Erlaubnisnehmer haften als Ge-
samtschuldner für Schäden, die der Gemeinde 
aus der Sondernutzung entstehen. Die Haftung 
gegenüber Dritten richtet sich nach den gesetz-
lichen Bestimmungen.

(6)	 Der Erlaubnisnehmer hat bei Widerruf der 
Erlaubnis oder Gestattung oder bei Sperrung, 
Änderung und Einziehung der Straße keinen Er-
satzanspruch gegen die Gemeinde. Das gleiche 
gilt, wenn von der Erlaubnis nicht oder nur teil-
weise Gebrauch gemacht werden kann. 
(7)	 Die Gemeinde haftet dem Erlaubnisnehmer 
nicht für Schäden an Sondernutzungsanlagen, 
es sei denn, dass den zuständigen Stellen oder 
Bediensteten Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zur Last gelegt werden kann. 

§ 7
Sondernutzungsgebühren

(1)	 Die Gebühren für Sondernutzungen, die der 
Gemeinde als Träger der Straßenbaulast und in 
Ortsdurchfahrten zustehen, richten sich nach 
der Sondernutzungsgebührensatzung der Ge-
meinde in der jeweils gültigen Fassung. 

(2)	 Bei klassifizierten Straßen richten sich die 
Gebühren nach der Allgemeinen Gebührenord-
nung des Landes Sachsen Anhalt (AllGO LSA) 
vom 10.10.2012 (GVBl. LSA 2012, S. 336) in der 
jeweils gültigen Fassung und der Sondernut-
zungs-Gebührenverordnung vom 28.04.2000 
(GVBl. LSA S. 231) in der derzeit gültigen Fas-
sung.

§ 8
Übergangsregelung

Sondernutzungen für die vor Inkrafttreten die-
ser Satzung eine Erlaubnis auf Zeit oder
Widerruf erteilt wurden, bedürfen keiner neuen 
Erlaubnis nach § 2 dieser Satzung.

§ 9
Ordnungswidrigkeiten und Zwangsmittel

(1)	 Die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten be-
stimmt sich nach § 8 Abs. 6 KVG LSA, § 48 StrG 
LSA und § 23 FStrG.
 
(2)	 Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 6 
KVG LSA, § 48 Abs. 1 Ziff. 3 StrG LSA und § 23 
Abs. 1 und 2 FStrG bei der Benutzung der durch 
die Satzung erfassten Straßen handelt auch, 
wer 

	 • �entgegen § 3 Abs. 1 Satz 1 nicht für einen 
ungehinderten Zugang zu den in die Stra-
ßendecke eingebauten Einrichtungen sorgt, 

	 • �entgegen § 3 Abs. 1 Satz 2 dieser Satzung 
nicht die Wasserablaufrinnen, Kanalschäch-
te, Hydranten, Kabel-, Heizungs- und sonsti-
gen Revisionsschächte freihält,

	 • �entgegen § 3 Abs. 3 dieser Satzung die Son-
dernutzung nicht einstellt oder

	 • �entgegen § 3 Abs. 3 oder § 5 Abs. 1. Buchst. 
b. dieser Satzung den früheren Zustand 
nicht ordnungsgemäß wiederherstellt. 

In diesen Fällen kann jede Ordnungswidrigkeit 
mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 € geahndet 
werden.

(3)	 Die Anwendung von Zwangsmitteln im 
Rahmen des § 71 VwVG LSA und der
§§ 53 ff. SOG LSA durch die Gemeinde bleiben 
unberührt.

§ 10
Inkrafttreten

Diese  Sondernutzungssatzung der Gemeinde 
Karsdorf tritt am 01.04.2026 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Sondernutzungssatzung 
der Gemeinde Karsdorf vom 11.03.2000 in der 
derzeit gültigen Fassung außer Kraft.

Karsdorf, 06.03.2026

Schumann
Bürgermeister� (Siegel)

Satzung über die Erhebung von  
Gebühren für die

Sondernutzung an Gemeindestraßen 
und Ortsdurchfahrten der Gemeinde 

Karsdorf
(Sondernutzungsgebührensatzung)

Auf der Grundlage von

•	� §§ 8 und 45  des Kommunalverfassungsge-
setzes des Landes Sachsen – Anhalt (Kom-
munalverfassung – KVG LSA) vom 17. Juni 
2014 (GVBl. LSA S. 288) in der derzeit gülti-
gen Fassung 

•	� §§ 18 und 50 Straßengesetz für das Land 
Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 06. Juli 1993 
(GVBl. LSA S. 334), in der derzeit gültigen 
Fassung, 
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•	� §§ 8 und 23 Bundesfernstraßengesetz (FStG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. 
Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), in der derzeit gül-
tigen Fassung,

•	� §§ 1, 2 und 5 Kommunalabgabengesetz 
(KAG LSA), in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 
405), in der derzeit gültigen Fassung, in Ver-
bindung mit der Satzung über Erlaubnisse für 
Sondernutzungen an Gemeindestraßen und 
Ortsdurchfahrten der Gemeinde Karsdorf  

hat der Gemeinderat der Gemeinde Karsdorf in 
seiner Sitzung am 05.03.2026 folgende Sonder-
nutzungsgebührensatzung beschlossen:

§ 1
Gebührenpflicht

(1)	 Gebühren für Sondernutzungen an den 
Gemeindestraßen, einschließlich öffentlicher 
Wege und Plätze, sowie für Ortsdurchfahrten 
der Landesstraßen im Gemeindegebiet der 
Gemeinde Karsdrof, werden auf Grund dieser 
Satzung nach Maßgabe des anliegenden Ge-
bührentarifes (Anlage) erhoben, der Bestandteil 
dieser Satzung ist.

(2)	 Sondernutzungen, die nach § 5 der Satzung 
der Erlaubnis bedürfen, bleiben gebührenfrei.

(3)	 Sondernutzungsgebühren werden auch 
erhoben, wenn eine erlaubnispflichtige Son-
dernutzung ohne förmliche Erlaubnis ausgeübt 
wird.

(4)	 Die nach dem Tarif jährlich, monatlich, wö-
chentlich oder täglich bzw. nach Quadratmetern 
oder laufenden Metern zu erhebende Gebühr 
wird für jede angefangene Berechnungseinheit 
voll berechnet. 

(5)	 Ist die sich nach § 3 ergebende Gebühr 
geringer als die im Tarif – Anlage  festgesetzte 
Mindestgebühr, so wird die Mindestgebühr er-
hoben.

(6)	 Ist eine Sondernutzung im Gebührentarif 
nicht enthalten, richtet sich die Gebühr nach ei-
ner im Tarif enthaltenen vergleichbaren Sonder-
nutzung. 
Fehlt auch eine solche Tarifstelle, ist die Gebühr 
von 5,00 € bis 25,00 € entsprechend Abs. 5 zu 
erheben.

§ 2
Gebührenschuldner

(1)	 Gebührenschuldner sind:

	 a) �der Antragsteller, der Erlaubnisnehmer 
oder sein Rechtsnachfolger, derjenige, 
der die Sondernutzung im eigenen Namen 
ausübt oder in seinem Namen ausüben 
lässt;

	 b) �bei unerlaubter Sondernutzung derjenige, 
der die Sondernutzung tatsächlich ausübt 
oder ausüben lässt;

	 c) �derjenige, der die Gebührenschuld durch 
schriftliche Erklärung übernommen hat.

(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Ge-
samtschuldner.

§ 3
Entstehung und Fälligkeit der Gebühr

(1) Die Gebührenschuld entsteht

	 a) �für Sondernutzungen bis zu 1 Jahr bei Er-
teilung der Erlaubnis für deren Dauer;

	 b) �für Sondernutzungen über 1 Jahr erst-
malig bei der Erlaubnis für das laufende 
Kalenderjahr, für nachfolgende Jahre im 
Voraus jeweils im Januar des laufenden 
Kalenderjahres;

	 c) �für Sondernutzungen, für die bei Inkrafttre-
ten dieser Satzung eine Erlaubnis bereits 
erteilt war:

	 -  mit Inkrafttreten der Satzung,
	 - �Beträge, die aufgrund bisheriger Regelun-

gen bereits gezahlt worden sind, werden 
angerechnet;

	 d) �bei unerlaubter Sondernutzung im Sinne 
des § 1 Abs. 3 mit deren Beginn.

(2)	 Die Gebühren werden durch Gebührenbe-
scheid erhoben. Sie sind 14 Tage nach Bekannt-
gabe des Bescheides fällig.

(3)	 Die Gebühren können im Verwaltungs-
zwangsverfahren eingezogen werden.

§ 4
Gebührenerstattung

(1)	 Wird die Sondernutzungserlaubnis von 
der Gemeinde ganz oder teilweise aufgehoben 
durch Gründe, die der Gebührenschuldner zu 
vertreten hat, besteht grundsätzlich kein An-
spruch auf Ermäßigung oder Erstattung der Ge-
bühr.

(2)	 Eine anteilige Gebührenerstattung bei vor-
fristiger Aufgabe der Sondernutzung ist in Aus-
nahmefällen auf Antrag möglich.

(3)	 Im Voraus entrichtete Gebühren werden 
anteilig erstattet, wenn die Sondernutzungser-
laubnis aus Gründen aufgehoben wird, die vom 
Gebührenschuldner nicht zu vertreten sind. Der 

Anspruch kann nur innerhalb von 3 Monaten 
nach Bekanntgabe der Aufhebung der Sonder-
nutzungserlaubnis geltend gemacht werden.

(4)	 Beträge unter 5,00 EUR werden nicht er-
stattet.

§ 5
Gebührenermäßigung und Gebührenbefreiung
(1)	 Bei nachgewiesener oder offenkundiger 
Bedürftigkeit des Gebührenschuldners, sowie 
in Fällen unbilliger Härte kann von der Erhebung 
der Gebühr ganz oder teilweise abgesehen wer-
den.

(2)	 Von der Erhebung einer Gebühr kann ganz 
oder teilweise abgesehen werden, wenn an der 
Sondernutzung ein überwiegendes öffentliches 
Interesse besteht.

(3)	 Erfüllt die Sondernutzung Zwecke im Sinne 
des 3. Abschnitts §§ 52 ff. der Abgabenord-
nung (AO) vom 16. März 1976 (BGBl. S. 613), 
in der derzeit gültigen Fassung, (Gemeinnützige 
Zwecke, mildtätige Zwecke, kirchliche Zwecke, 
Selbstlosigkeit), wird eine Sondernutzungsge-
bühr nicht erhoben.

§ 6
Inkrafttreten

(1)	 Diese Satzung tritt am 01.04.2026 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Sondernutzungsgebüh-
rensatzung der Gemeinde Karsdorf vom  
11.03.2000 in der drezeit gültigen Fassung außer 
Kraft.

Karsdorf, den 06.03.2026

Schumann
Bürgermeister� (Siegel)

Lfd.
Nr

Art der Sondernutzung Bemessungs-
grundlage

Zeit-
einheit

Gebührensatz 
EUR

Mindestge-
bühr EUR

1.1 Baubuden, Bauzäune, Gerüste, 
Schuttrutschen, Arbeitswagen, 
Baumaschinen u. –geräte, La-
gerungen von Baustoffen u. 
Bauschutt

je angefan-
genen m2 be-
anspruchter 
Straßenfläche

Tag 0,25 15,00

1.2 - �Container über 48 Stunden 
- Altkleidercontainer

dto.
Stück

Tag 
Jahr

0,15 
200,00

15,00
--------

1.3 Lagerung von nicht unter Nr. 1.1 
fallenden Gegenständen, wie 
Hausbrand, Kartoffeln u. Um-
zugsgut für Zwecke der Anlieger 
über 24 h hinaus

Dto. Tag 0,25 15,00

2. Aufgrabungen dto. Tag 0,10 15,00

3. vorübergehende Anlage von 
Gehwegüberfahrten o.a. Grund-
stückszufahrten mit mehr als 
5 m Breite bei Baumaßnahmen 
(Baustellenzufahrten)

je Zufahrt Monat 10,00
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STADT LAUCHA 
AN DER UNSTRUT

Sprechzeiten der 
Stadt Laucha a.d. Unstrut 
Ort:	� Rathaus, Markt 1,  

06636 Laucha an der Unstrut

Sekretariat:
Frau Thomas: 03 44 62 / 7 00 22
Montag	  9.00 – 12.00 Uhr
Dienstag	  9.00 – 12.00 Uhr und 
		 12.30 – 18.00 Uhr
Mi./Do.	  9.00 – 12.00 Uhr und 
		 12.30 – 15.00 Uhr
Freitag	  9.00 – 12.00 Uhr

Bürgermeistersprechstunde:
	Herr Bilstein:	03 44 62 / 7 00 11
Sprechzeit:	 17:00 – 18:00 Uhr
		 1. und 3. Dienstag

Bereitschaft Stadthof: 0174 / 2 13 81 29

Sprechzeiten der Stadt 
Nebra (Unstrut)

Ort:		� Rathaus, Promenade 13, 
06642 Nebra (Unstrut)

Sekretariat & Stadtinformation:
Frau Nitzschker: 03 44 61 / 2 20 16
Montag		 08:30 - 13:00 Uhr
Dienstag	 08:30 – 17:00 Uhr 
Mittwoch	 08:30 – 13:00 Uhr

Bürgermeistersprechstunde: 
Frau Scheschinski: 03 44 61 / 2 21 01 
Dienstag:	� 10.00 – 12.00 u. 

16.00 – 18 Uhr
Donnerstag:	� Terminvereinbarung  

erforderlich!

STADT NEBRA (UNSTRUT)

Gemeinderatssitzung  
der Stadt Nebra (Unstrut)

Die Einladung zur Sitzung des Gemeinderates 
Nebra (Unstrut) am 19.03.2026, 18:30 Uhr wur-
de am 10.03.2026 auf der Internetseite der Ver-
bandsgemeinde Unstruttal bereitgestellt und 
kann unter www.verbgem-unstruttal.de einge-
sehen werden.

Sprechtage des Notars Stephan 
Baron von der Trenck in 
Nebra (Unstrut)

An folgenden Tagen finden im Rathaus der 
Stadt Nebra (Unstrut), Promenade 13, Erd-
geschoss rechts, die Sprechtage des Notars 
Stephan Baron von der Trenck statt. Termi-
ne können über das Notariat in Naumburg 
unter 03445/26143 telefonisch vereinbart 
werden.

Mittwoch, 15.04.2026	 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch, 29.04.2026	 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch, 13.05.2026	 13.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch, 27.05.2026	 13.00 – 18.00 Uhr

Sitzungen werden auf der Webseite der 
Verbandsgemeinde Unstruttal unter  
www.verbandsgemeinde-unstruttal.de ver-
öffentlicht.

Sitzungen werden auf der Webseite der 
Verbandsgemeinde Unstruttal unter  
www.verbandsgemeinde-unstruttal.de ver-
öffentlicht.

4. Abstellen von nicht zugelasse-
nen, aber zulassungspflichtigen 
sowie von nicht betriebsberei-
ten Fahrzeugen und Anhängern 
länger als 24 Stunden

ausgenommen kurzfristig zeit-
weise stillgelegte Fahrzeuge 
(Saisonanmeldungen)

a)	je PKW
b)	je LKW od. 
Zugmaschine
c)	je Anhänger 
mit 1 Achse
d)	je Anhänger 
mit mehr als 1 
Achse
e)	je Motorrad 
über 250 cm3 
Hubraum
f)	 je Motorrad 
unter 250 cm3 
Hubraum

Woche

20,00
25,00

10,00

15,00

15,00

10,00

5. Aufstellen von Tresen, Tischen 
u. Sitzgelegenheiten zu gewer-
bl. Zwecken vor Cafés, Restau-
rants, Eisdielen und Geschäften

je angefange-
nen m2 bean-
spruchter Flä-
che

Jahr  5,00 25,00

6.
6.1

Werbeanlagen:
Leuchttransparente, Schilder, 
Normaluhren, Werbefahnen 
u.ä. Einrichtungen, die nicht 
der Baugenehmigungspflicht 
unterliegen, an gemeindlichen 
baulichen Anlagen u.a. Gegen-
ständen

je angefan-
genen m2 be-
anspruchter 
Straßenfläche

Jahr 15,00 25,00

6.2 - Plakate (DIN A 1)

- zu Wahlkampfzwecken
Stück Tag

0,25 

0,20

15,00

--------

7. Leitungen, die nicht der  
öffentl. Versorgung oder Ab-
wasserbeseitigung dienen, ein-
schl. Zubehör

a) auf Dauer verlegt
b) vorübergehend verlegt

je angefange-
ne 100 m

Jahr
 Monat

40,00 
5,00 NETTE 

MENSCHEN 
SAGEN DANKE
mit einer Anzeige 
in der Rubrik 
„Glückwünsche 
und Persönliches“

Anzeigenannahme

E-Mail: 
anzeigen@mz.de

Telefon: 
0345 565 2266
Mo. – Fr. 7 – 18 Uhr, Sa. 7 – 12 Uhr
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in: Balgstädt	
28.03.	 Herr Lahmer, Detlef	 zum 75. Jubiläum

in: Balgstädt OT Städten
30.03.	 Herr Herzog, Peter	 zum 76. Jubiläum

in: Freyburg (Unstrut)
28.03.	 Herr Dietrich, Gerhard	 zum 85. Jubiläum
30.03.	 Frau Otte, Gisela	 zum 75. Jubiläum
30.03.	 Frau Woehlbier, Erika 	 zum 75. Jubiläum
05.04.	 Herr Metz, Thomas	 zum 70. Jubiläum
10.04.	 Herr Haunschild, Roland	 zum 70. Jubiläum
11.04.	 Herr Röse, Reinhard 	 zum 80. Jubiläum
16.04.	 Herr Meyer, Joachim	 zum 70. Jubiläum
17.04.	 Frau Bunge, Gerdrut	 zum 75. Jubiläum
19.04.	 Frau Hätzoldt, Renate	 zum 75. Jubiläum
19.04.	 Herr Bertling, Martin	 zum 82. Jubiläum
21.04.	 Herr Fröhlich, Adolf 	 zum 85. Jubiläum
21.04.	 Frau Myśków, Barbara	 zum 75. Jubiläum
23.04.	 Herr Gentsch, Thomas 	 zum 70. Jubiläum
23.04.   Frau Scheibe, Petra	 zum 65. Jubiläum
24.04.	 Frau Bahro, Birgit 	 zum 80. Jubiläum
24.04.	 Frau Glaser, Brigitte 	 zum 70. Jubiläum
27.04.	 Herr Haase, Harald 	 zum 75. Jubiläum
30.04.	 Herr Helm, Norbert 	 zum 70. Jubiläum

in: Freyburg (Unstrut) OT Pödelist
29.04.	 Herr Kitzmann, Heinz	 zum 85. Jubiläum

in: Freyburg (Unstrut) OT Zeuchfeld
04.04.	 Frau Rühlemann, Gabriele	  zum 70. Jubiläum
29.04.	 Frau Knösel, Rita	 zum 70. Jubiläum

in: Freyburg (Unstrut) OT Zscheiplitz
26.04.	 Herr Coors, Joachim	 zum 70. Jubiläum

in: Gleina
13.04.	 Herr Nickel, Manfred 	 zum 80. Jubiläum

15.04.	 Herr Böhme, Werner 	 zum 90. Jubiläum
20.04.	 Herr Quasdorf, Rolf-Dieter	  zum 70. Jubiläum

in: Goseck
28.04.	 Herr Grünewald, Volker	 zum 70. Jubiläum

in: Goseck OT Markröhlitz
13.04.	 Herr Simon, Hartwig	 zum 85. Jubiläum
27.04.	 Frau Gniech, Ilka	 zum 85. Jubiläum

in: Karsdorf
06.04.	 Herr Blume, Lothar	 zum 85. Jubiläum
09.04.	 Herr Fuchs, Bernhard	 zum 80. Jubiläum
19.04.	 Frau Eberling, Helga	 zum 75. Jubiläum

in: Karsdorf OT Wennungen
15.04.	 Frau Porse, Edelgard 	 zum 80. Jubiläum

in: Karsdorf OT Wetzendorf
27.03.	 Frau Thieme, Hanni	 zum 85. Jubiläum
21.04.	 Frau Geißler, Karola 	 zum 85. Jubiläum
28.04.   Herr Laase, Günter 	 zum 74. Jubiläum
30.04.	 Frau Beier, Christina	 zum 70. Jubiläum

in: Laucha an der Unstrut
30.03.	 Herr Wurzel, Detlef	 zum 75. Jubiläum
31.03.	 Frau Kutsche, Gertraud	 zum 70. Jubiläum
07.04.	 Frau Niemyt, Ursula	 zum 85. Jubiläum
13.04.	 Herr Bielig, Kurt	 zum 85. Jubiläum
13.04.	�� Herr Neugebauer, 
	 Hans-Georg	 zum 75. Jubiläum
19.04.	 Frau Reinboth, Gudrun	 zum 80. Jubiläum
19.04.	 Herr Heise, Gunter	 zum 75. Jubiläum
20.04.	 Frau Pscheidt, Elviera	 zum 75. Jubiläum
21.04.	 Herr Steinbach, Otto 	 zum 90. Jubiläum
27.04.	 Frau Boy, Marita	 zum 75. Jubiläum
28.04.	 Frau Kothe, Ingrid	 zum 85. Jubiläum
28.04.	 Herr Riediger, Lothar	 zum 70. Jubiläum

in: Laucha an der Unstrut OT Burgscheidungen
17.04.	 Frau Ihle, Birgit	 zum 70. Jubiläum

in: Laucha an der Unstrut OT Dorndorf
10.04.	 Frau Lampe, Doris	 zum 90. Jubiläum

in: Laucha an der Unstrut OT Kirchscheidungen
29.03.	 Herr Marschner, Adolf 	 zum 90. Jubiläum
31.03.	 Frau Rühlemann, Erika	 zum 75. Jubiläum
23.04.	 Herr Drese, Manfred	 zum 75. Jubiläum

in: Laucha an der Unstrut OT Plößnitz
19.04.	 Frau Jänicke, Irmgard	 zum 80. Jubiläum

in: Nebra (Unstrut)
28.03.	 Herr Strehle, Holger	 zum 70. Jubiläum
29.03.	 Herr Wolter, Joachim 	 zum 70. Jubiläum
02.04.	 Frau Kiesewitter, Elisabeth	 zum 90. Jubiläum 
02.04.	 Frau Heerdegen, 
	 Elke Renate	 zum 70. Jubiläum
08.04.	 Herr Schröder, Bernd	 zum 70. Jubiläum
10.04.	 Herr Althuizes, Herbert	 zum 75. Jubiläum
12.04.	 Herr Wagner, Karl-Heinz	 zum 75. Jubiläum
13.04.	 Frau Hammer, Christel	 zum 75. Jubiläum
17.04.	 Frau Scheer, Marga	 zum 70. Jubiläum
20.04.	 Frau Lange, Elsa	 zum 85. Jubiläum
22.04.	 Herr Liebe, Jürgen	 zum 70. Jubiläum
25.04.	 Frau Wolter, Elisabeth	 zum 70. Jubiläum
27.04.	 Frau Kaulwell, Dorothea 	 zum 80. Jubiläum
27.04.	 Herr Schön, Günter	 zum 75. Jubiläum

in: Nebra (Unstrut) OT Kleinwangen
29.04.	 Frau Bratfisch, Dagmar 	 zum 70. Jubiläum

in: Nebra (Unstrut) OT Reinsdorf
08.04.	 Herr Gleitsmann, Rolf	 zum 90. Jubiläum
19.04.	 Frau Trottnow, Ingrid 	 zum 75. Jubiläum
24.04.	 Frau Wege, Martina 	 zum 70. Jubiläum

Einverständniserklärung

Hiermit gebe ich mein Einverständnis zur Veröffent-
lichung meines Namens und meiner Geburtsdaten 
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Unstruttal.

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Telefonnummer

Ort, Datum

Unterschrift� Gilt bis auf Widerruf!

�
Hinweise zur Veröffentlichung von Geburtstagen  
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Unstruttal

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
seit dem 1. November 2015 gilt in Deutschland das neue Bundesmeldegesetz. Mit der Änderung der Zu-
ständigkeiten wurden durch das Bundesmeldegesetz die 16 Ländergesetze der Bundesländer abgelöst und 
vereinheitlicht. Allerdings hat diese Gesetzesänderung auch Auswirkungen auf  unsere Bekanntgabe von Ge-
burtstagen im Amtsblatt. Seit November 2015 dürfen nur noch Geburtstagsjubiläen ab dem 70. Geburtstag 
und danach nur noch zu runden Jubiläen wie 75., 80., 85., 90., 95. und 100. veröffentlicht werden. 
Falls Sie dies nicht wünschen, reichen Sie das bitte schriftlich beim Einwohnermeldeamt ein. 
Um unseren Lesern des Amtsblattes weiterhin einen umfangreichen Geburtstagsservice zu bie-
ten, bitten wir alle künftigen Geburtstagsjubilare, die sich auch zum 60., 65. und ab dem 70. Geburts-
tag jährlich über eine Gratulation im Amtsblatt freuen würden, uns ihren Geburtstag mitzuteilen. Bit-
te nutzen Sie dafür den nebenstehenden Vordruck. Dieser Vordruck kann per Post, Fax oder per E-Mail 
gesendet werden. Bitte senden Sie uns rechtzeitig die Einverständniserklärung zu, mindestens acht Wochen 
vor Ihrem Geburtstag.
Anschrift: �Verbandsgemeinde Unstruttal, S. Fuchs, Markt 1, 06632 Freyburg (Unstrut) 

E-Mail: s.fuchs@verbgem-unstruttal.de, Fax: 03 44 64 / 3 00 60

Wir gratulieren Wir gratulieren 
herzlich zum Geherzlich zum Geburtstag!burtstag!
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Balgstädt
RM	 08.04.,21.04.
Bio 	 02.04.,17.04.
Gelb	 14.04.
Blau 	 24.04.

Baumersroda
RM	 31.03.,15.04.,29.04.
Bio 	 10.04.,23.04.
Gelb 	 14.04.
Blau 	 28.04.

Burgscheidungen
RM 	 01.04.,16.04.,30.04.
Bio 	 11.04.,24.04.
Gelb	 09.04.,28.04.
Blau 	 20.04.

Burkersroda
RM 	 08.04.,21.04.
Bio 	 30.03.,14.04.,28.04.
Gelb	 28.03.,21.04.
Blau  	 24.04.

Dietrichsroda
RM 	 08.04.,21.04.
Bio 	 30.03.,14.04.,28.04.
Gelb	 28.03.,21.04.
Blau 	 24.04.

Dobichau
RM	 31.03.,15.04.,29.04.
Bio 	 10.04.,23.04.
Gelb 	 14.04.
Blau 	 08.04.

Dorndorf
RM	 31.03.,15.04.,29.04.
Bio 	 10.04.,23.04.
Gelb	 14.04.
Blau 	 24.04.

Ebersroda
RM	 31.03.,15.04.,29.04.
Bio 	 10.04.,23.04.
Gelb	 14.04.
Blau	 28.04.

Freyburg (U.)
RM	 10.04.,24.04.
Bio 	 01.04.,16.04.,30.04.
Gelb	 17.04.
Blau 	 02.04.,28.04.

Freyburg (Niersteiner Str.,Nordstr.,Weinbergstr.)
RM	 10.04.,24.04.
Bio	 31.03.,15.04.,29.04.
Gelb	 17.04.
Blau 	 02.04.,28.04.

Gleina
RM	 31.03.,15.04.,29.04.
Bio 	 10.04.,23.04.
Gelb	 14.04.
Blau 	 28.04.

Goseck
RM 	 10.04.,23.04.
Bio 	 02.04.,17.04.
Gelb	 31.03.,22.04.
Blau 	 02.04.,28.04.

Größnitz
RM 	 08.04.,21.04.
Bio 	 02.04.,17.04.
Gelb	 14.04.
Blau 	 24.04.

Großwangen
RM 	 07.04.,20.04.
Bio 	 11.04.,24.04.
Gelb	 10.04.,29.04.
Blau 	 01.04.,27.04.

Hirschroda
RM 	 08.04.,21.04.
Bio 	 02.04.,17.04.
Gelb	 14.04.
Blau 	 24.04.

Karsdorf
RM 	 01.04.,16.04.,30.04.
Bio 	 10.04.,23.04.
Gelb 	 02.04.,24.04.
Blau 	 20.04.

Kirchscheidungen
RM 	 01.04.,16.04.,30.04.
Bio 	 11.04.,24.04.
Gelb	 09.04.,28.04.
Blau 	 16.04.

Kleinwangen
RM	 30.03.,14.04.,28.04.
Bio	 11.04.,24.04.
Gelb	 10.04.,29.04.
Blau 	 01.04.,27.04.

Laucha a.d.U.
RM 	 08.04.,21.04.
Bio 	 30.03.,14.04.,28.04.
Gelb	 15.04.
Blau 	 16.04.

Laucha a.d.U. Flugplatz
RM	 31.03.,15.04.,29.04.
Bio 	 10.04.,23.04.
Gelb 	 15.04.
Blau	 24.04.

Markröhlitz
RM	 02.04.,17.04.,30.04.
Bio 	 11.04.,24.04.
Gelb	 31.03.,22.04.
Blau	 02.04.,28.04.

Müncheroda
RM	 31.03.,15.04.,29.04.
Bio 	 10.04.,23.04.
Gelb	 14.04.
Blau	  28.04.

Nebra (U.) (außer Am Bahnhof)
RM	 30.03.,14.04.,28.04.
Bio 	 08.04.,21.04.
Gelb	 11.04.,30.04.
Blau	 01.04.,27.04.

Nebra (U.) (nur Am Bahnhof)
RM	 30.03.,14.04.,28.04.
Bio 	 08.04.,21.04.
Gelb	 10.04.,29.04.
Blau 	 01.04.,27.04.

Nißmitz
RM	 10.04.,24.04.
Bio 	 31.03.,15.04.,29.04.
Gelb	 14.04.
Blau 	 02.04.,28.04.

Plößnitz
RM 	 08.04.,21.04.
Bio 	 30.03.,14.04.,28.04.
Gelb	 14.04.
Blau	 24.04.

Pödelist
RM	 31.03.,15.04.,29.04.
Bio 	 10.04.,23.04.
Gelb	 15.04.
Blau 	 08.04.

Reinsdorf
RM 	 01.04.,16.04.,30.04.
Bio 	 10.04.,23.04.
Gelb 	 02.04.,24.04.
Blau 	 01.04.,27.04.

Schleberoda
RM	 31.03.,15.04.,29.04.
Bio 	 10.04.,23.04.
Gelb	 14.04.
Blau 	 28.04.

Städten
RM	 08.04.,21.04.
Bio 	 02.04.,17.04.
Gelb	 14.04.
Blau 	 24.04.

Tröbsdorf
RM 	 01.04.,16.04.,30.04.
Bio	 11.04.,24.04.
Gelb	 30.03.,20.04.
Blau	 16.04.

Weischütz
RM	 31.03.,15.04.,29.04.
Bio 	 10.04.,23.04.
Gelb 	 14.04.
Blau 	 24.04.

Wennungen
RM 	 01.04.,16.04.,30.04.
Bio 	 11.04.,24.04.
Gelb	 02.04.,24.04.
Blau 	 20.04.

Wetzendorf
RM 	 01.04.,16.04.,30.04.
Bio 	 10.04.,23.04.
Gelb 	 02.04.,24.04.
Blau 	 20.04.

Zeuchfeld
RM	 31.03.,15.04.,29.04.
Bio 	 10.04.,23.04.
Gelb	 14.04.
Blau 	 28.04.

Zscheiplitz
RM	 31.03.,15.04.,29.04.
Bio 	 10.04.,23.04.
Gelb	 14.04.
Blau 	 28.04.

MÜLLTERMINE

Achtung Terminänderungen!
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NEUES AUS DER VERBANDSGEMEINDE UNSTRUTTAL

Ausstellung in der Freyburger Rathausgalerie

Urlaubsimpressionen  
vom Freyburger Malkreis

Sie können diese Ausstellung während  
unserer Sprechzeiten besuchen.

NEUES AUS DEN ORTSFEUERWEHREN DER VERBANDSGEMEINDE UNSTRUTTAL

Besuch bei der Ortsfeuerwehr Karsdorf

Die Gäste der Tagespflege OASE besuchten am 
06.03.2026 die Ortsfeuerwehr Karsdorf und er-
hielten einen spannenden Einblick in die Arbeit 
der Kameraden und Kameradinnen.

Zu Beginn führte ein Rundgang durch das Ge-
rätehaus in Wetzendorf. Die verschiedenen 
Fahrzeuge sowie die Ausrüstungsgegenstände 
konnten dabei besichtigt werden.

Ein Schwerpunkt lag auf dem vorbeugenden 

Brandschutz. Es wurde anschaulich erklärt, wel-
che Maßnahmen helfen können, Brände zu ver-
meiden und somit Leben zu retten.
Wie man sich im Brandfall verhält, um sich 
selbst und andere zu schützen, wurde anhand 
von Beispielen beredet.

Zum Abschluss wurde der Umgang mit dem 
Feuerlöscher theoretisch und praktisch erläutert.

Der Besuch der Tagespflege zeigte großes Inte-
resse- ein informativer und gelungener Besuch 
für alle Beteiligten.

Die Kameraden und Kameradinnen der Ortsfeuerwehr Nebra (Unstrut)
 trauern um ihren Kameraden

Oberlöschmeister

Alexander Hecht

der am 08.02.2026 im Alter von 46 Jahren verstorben ist.

Mit 25 Dienstjahren verlieren wir einen engagierten, zuverlässigen und sehr geschätzten Kameraden aus den Reihen der Ortsfeuerwehr 
Nebra (Unstrut).

Unser tiefes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

	 Jana Schumann	 Christopher Radenz 	 Enrico Ernst	 Antje Scheschinski	
Verbandsgemeindebürgermeisterin	 Gemeindewehrleiter 	 Ortswehrleiter	 Bürgermeisterin

Text/Bild: N.Perner
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Die Kameraden und Kameradinnen der Ortsfeuerwehr Laucha an der Unstrut
 trauern um ihren Kameraden

Ortswehrleiter a.D.

Klaus Eschberger

der am 13.02.2026 verstorben ist.

Wir verlieren einen hochgeschätzten Kameraden und werden sein Andenken
stets in Ehren halten.

Unser tiefstes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

	 Jana Schumann	 Christopher Radenz 	 Nico Mohs	 Michael Bielstein	
Verbandsgemeindebürgermeisterin	 Gemeindewehrleiter 	 Ortswehrleiter	 Bürgermeister

NEUES AUS DEN KINDERGÄRTEN, HORTEN UND SCHULEN 
DER VERBANDSGEMEINDE UNSTRUTTAL

Manege frei für Nebraer Grundschüler
 
Vom 07.04.2026-10.04.2026 findet in der 
Grundschule Nebra eine Projektwoche zum 
Thema ‚Zirkus‘ statt. Hierbei dürfen die Schüle-
rinnen und Schüler selbst in die verschiedenen 
Rollen eintauchen.
Unter anderem werden sie als Zauberer, Clown, 
Seiltänzer, Piraten und Akrobaten tätig sein.
Lassen Sie sich bei den Veranstaltungen von 
den Kindern verzaubern und genießen Sie die 
Show. Wir freuen uns auf zahlreiche Zuschauer 
und freuen uns, Sie bald willkommen zu heißen.
 
Zauberhafte Grüße
Das Team der Grundschule Nebra

Text/Bild: Grundschule Nebra

NEUES AUS DEN BIBLIOTHEKEN DER VERBANDSGEMEINDE UNSTRUTTAL

Stadtbibliothek Freyburg (Unstrut)
Hinter der Kirche 1, 06632 Freyburg 
Tel.: 034464/28051 
E-Mail: stadtbibliothek-frey@hotmail.de

Öffnungszeiten
Montag 	 14 – 17 Uhr
Dienstag 	 10 – 12 Uhr u. 14 – 18 Uhr
Mittwoch	 geschlossen
Donnerstag 	 10 – 12 Uhr u. 14 – 17 Uhr
Freitag 	 10 – 12 Uhr

Ferienangebot   

Am Mittwoch, den 01. April 2026 um 14.00 Uhr, 
findet in der Stadtbibliothek Freyburg ein Bastel-
nachmittag statt. Alle Kinder die Lust und Zeit 
haben, lade ich dazu recht herzlich ein.

Urlaub
Vom 20.04.2026 bis 24.04.2026 bleibt die Bib-
liothek geschlossen.

Bibliothek Nebra
Breite Straße 19, 06642 Nebra (Unstrut) 
Tel.: 034461-22216

E-Mail:	� Bibliothek.nebra@verb-
gem-unstruttal.de

Homepage: 	 www.bibliothek-nebra.de 
Online-Katalog: 	 nebra.iopac.de

Öffnungszeiten
Montag	 13.30 – 16.30 Uhr
Dienstag	 10.00 – 12.00 Uhr und 
	 13.30 – 16.30 Uhr
Donnerstag:	 10.00 – 12.00 Uhr
Freitag:	 15.00 – 18.00 Uhr

Förderverein der Sekundarschule 
Freyburg

Freyburg, 11.03.2026 

Der Vorstand
Sehr geehrte Mitglieder,
wir möchten Sie zu der am 20.04.2026 um 
15:00 Uhr in der Aula der Sekundarschule Frey-
burg stattfindenden Mitgliederversammlung 
einladen. 

Tagesordnung:
1. Bericht der Vorsitzenden
2. Bericht der Schatzmeisterin
3. Bericht Kassenprüfer
4. Entlastung des alten Vorstandes 
5. Wahl des neuen Vorstandes 
6. Wahl Kassenprüfer
7. Sonstiges

Mit freundlichen Grüßen
 
U. Mühlmann
Vorsitzende

Text: Schulverein Sekundarschule Freyburg
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Mit Freude möchten wir verkünden, dass ab die-
sem Jahr Simone Körner das Team der Biblio-
thek Nebra ergänzt. 

Als neue Mitarbeiterin freue ich mich sehr, die-
sen besonderen Ort mitzugestalten.
Unsere Bibliothek soll weiterhin generations-
übergreifender Anlaufpunkt bleiben, mit Raum 
für Begegnungen und Inspirationen. Ich lese 
gern Literatur von Paul Watzlawick und habe 
ein Herz für Kinderbücher wie „Momo“. Die Kin-
derliteratur regt zum gemeinsamen erleben an. 
Literatur prägt und schenkt Raum für Fantasie 
und Entwicklung. Das Genre Poetry Slam fin-
de ich neben der klassischen Literatur interes-
sant, weil es beispielsweise Julia Engelmann 
mit ihrer Sprachperformance geschafft hat, im 
Dichterwettbewerb viele Menschen für Litera-
tur zu begeistern. Wichtig ist daher, fernab ge-
sellschaftlicher Erwartungen, die Literaturwelt 
offen zu betrachten und sich die Neugier zu 
bewahren. 

Ab den 23. April bis 30. April 2026 sind erwach-
sene Leser herzlichst eingeladen, ein sogenann-
tes „Blind Date mit einem Buch“ zu wagen. Die 
Bücher werden dabei verpackt ausgeliehen – 
Titel und Autor bleiben zunächst geheim. Erst 
zu Hause lüftet sich das literarische Geheimnis.

Ein kleiner Gruß von kleinen und großen Kin-
dern, bringt die Leser  vielleicht zum Lächeln, 
zum Nachdenken oder bereitet einfach einen 
schönen Moment. Die Kinder sind Leserinnen 
und Leser unserer Bücherei oder haben an Ver-
anstaltungen der Bibliothek teilgenommen. 
Somit verwirklichen wir nachhaltig ein Projekt 
was Generationen verbindet und Kompetenzen 
wie Empathie und Sprachgewandtheit unter-
stützt. 

Darüber hinaus arbeiten wir kontinuierlich 
daran, neue und spannende Literatur in den 
Bestand aufzunehmen. Fortlaufend unterstüt-
zen wir die Kinder beim Punkte sammeln mit 
zahlreichen Antolin-Tests. Auch den Eltern sei 
gedankt, die sich die Zeit nehmen diesen wert-
vollen Grundstein zur Leseförderung der Kinder 
durch den regelmäßigen Besuch in der Biblio-
thek Nebra, zu legen. In diesem Sinne, freuen 
wir uns auf vielfältige Leser und eine gemeinsa-
me Entwicklung unserer Bücherei!

Es grüßt freundlichst Ihr Bibliotheksteam  
Katrin Möder und Simone Körner.

GEMEINDE BALGSTÄDT

Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Balgstädt 

Wann: 09.04.2026, 17:00 
Wo: Sportlerheim SV Balgstädt 

Tagesordnungspunkte: 

1.) Begrüßung 
2.) �Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 

und der Beschlussfähigkeit 
3.) �Verkünden Beschlüsse der Vollversammlung 

vom 12.06.2026 
4.) �Beschluss zur Freigabe vom Einholen recht-

lichen Beistands durch den Vorstandsvor-
sitzenden 

4.) �Bericht des Jagdvorstandes für das  
Geschäftsjahr 2024/2025 bis 17.10.2024 

5.) �Entlastung des Jagdvorstandes für das  
Geschäftsjahr 2024/2025 bis 17.10.2024 

6.) �Bericht des Jagdvorstandes für das  

  Geschäftsjahr 2024/2025 ab 18.10.2024 
  7.) �Entlastung des Jagdvorstandes für das  

Geschäftsjahr 2024/2025 ab 18.10.2024 
  8.) �Bericht des Kassenführers für das  

Geschäftsjahr 2024/2025 
  9.) �Entlastung des Kassenführers für das  

Geschäftsjahr 2024/2025 
10.) �Wahl eines neuen Kassenführers 
11.) �Wahl der drei Kassenprüfer und der Vertreter 

der Vorstandsmitglieder 
12.) Schließung der Versammlung 

Da die Vollversammlung vom 12.02.2026 
bei den noch verbliebenen o.g. Beschlüssen 
Patt-Situationen ergab und einige rechtliche 
Punkte als zu klären blieben, werden diese  
erneut abgestimmt. 

Das Protokoll der Vollversammlung vom 
12.02.2026 wird am 09.04.2026 nicht vollständig 
verlesen. 
Es werden nur wesentliche Beschlüsse und Er-
gebnisse vorgetragen. 
Alle Jagdgenossen können das vollständige 
Protokoll aber beim Jagdvorsteher erfragen. 
Zudem wird es spätestens ab 27.03.2026 am 
schwarzen Brett im Schloss Balgstädt (Ein-
gang Friseur) aushängen. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Jagd-
vorsteher Herrn Balke. 
Telefon: 0172 / 347 1999 
E-Mail: bgm.balgstaedt@verbgem-unstruttal.de 

gez. Christian Balke 
Jagdvorsteher

STADT FREYBURG (UNSTRUT) 

(Finalist des Thüringen Grammy 2024)
„Lott“ -  LIVE AKUSTISCH (TOUR ’26)
„Eigene-Originale & Great-Songs des 
Rock“
Konzert in der St. Marien Kirche Freyburg
Am Sonntag 17.05. ’26
um 16.00 Uhr. 
Ab 15.30 Uhr ist die Pforte geöffnet und die 
Gäste können sich platzieren. 
Eintritt 24,50 € (VVK & Abendkasse)  

INFO/RESERVIERUNGEN; TEL; 0172/7972979
Vorverkaufsstellen in Freyburg
-Touristinfo
-Pfarramt, Kirchstraße 7 & 
-und bei Eventim 

Wer für diesen Tag etwas Besonderes sucht, 
wird hier fündig und kann mit Familie & Freun-
den ein unvergessenes Konzert erleben.

Generationenübergreifende Klänge 
und Akustik-Rock vom Feinsten: Die 
"Lott Konzerte" begeistern seit drei Jahren

Weimar,– Seit nunmehr drei Jahren ziehen die 
Brüder Martin und Christian Lott, bekannt durch 
ihre Bands Borderline und Acousticline, gemein-
sam mit Sven Lieser an der Liedgitarre ein brei-
tes Publikum in ihren Bann. Die "Lott Konzerte" 
haben sich zu einem generationsübergreifen-
den Erlebnis entwickelt, das mit emotionalen 

Texten in deutscher Sprache und überraschen-
den akustischen Interpretationen bekannter 
Rockklassiker überzeugt.

Im ersten Teil der Konzerte präsentieren Martin 
und Christian Lott ihre eigenen Kompositionen. 
Ihre zeitlosen Texte berühren und spiegeln die 
vielfältigen Facetten des Lebens wider, wo-
durch eine intensive Verbindung zum Publikum 
entsteht. Die musikalische Unterstützung von 
Sven Lieser an der Gitarre verleiht den Liedern 
eine zusätzliche Tiefe.

Der zweite Teil des Abends hält eine besondere 
Überraschung bereit: Die Musiker interpretie-
ren legendäre Rocksongs auf eine völlig neue, 
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„Festgehalten“ auf Schloss Neuenburg
Sonderausstellung im „Dicken Wil-
helm“ widmet sich Fotogeschichten 
um Stadt und Schloss

Seit rund 200 Jahren gibt es das Medium der 
Fotografie, das seitdem maßgeblich die Ge-
schehnisse und die Menschen der Welt doku-
mentiert. Fotografien sind das Abbild eines Au-
genblicks der Wirklichkeit, der für die Ewigkeit 
auf einen Trägergrund gebannt ist. Erfindergeist 
und Forscherdrang ermöglichten es seit 1826 
innerhalb weniger Jahrzehnte der Fotografie, ei-
nen festen Platz als das visuelle Gedächtnis der 
Welt einzunehmen. Milliarden von Fotos sind 
seitdem entstanden und nur ein winziger Teil 
davon zeigt das Schloss Neuenburg und die ihr 
zur Füßen liegende Stadt Freyburg.
Die Ausstellung „Festgehalten. Historische 
Fotografien erzählen“ im Bergfried „Dicker Wil-
helm“ präsentiert einige dieser historischen 
Fotos und geht den Geschichten rund um Stadt 
und Schloss auf den Grund. Waren es zunächst 
noch vereinzelte Fotografien, die das Freyburg 
des ausgehenden 19. Jahrhunderts abbildeten, 
gab es spätestens ab 1913 mit der Eröffnung 
des Fotogeschäfts von Wilhelm Arnold (1888–
1942) eine Art fotografischen Ortchronisten. 
Er porträtierte nicht nur die Menschen der Re-
gion, sondern hielt zahlreiche Geschehnisse, 

darunter Feste, Veranstaltungen, Un-
wetter und Bauarbeiten fest. Doch 
ob nun professioneller oder privater 
Schnappschuss: Sie zeigen ein leben-
diges Stadtbild, das geprägt wurde 
von den Freyburgerinnen und Freybur-
gern, die hier lebten und arbeiteten, 
gemeinsam feierten und ihren Inter-
essen nachgingen.
„Festgehalten“ präsentiert um die 100 
ausgewählte historische Fotografi-
en aus der Zeit zwischen dem 19.  
und 21.  Jahrhundert, die sich in der 
Sammlung und dem Archiv des Muse-
ums befinden. Zur Seite gestellt sind 
ihnen kulturhistorische Objekte aus 
allen Lebensbereichen der Stadt, die 
das Gezeigte unmittelbar greifbar werden las-
sen. Die Sonderausstellung im Bergfried „Dicker 
Wilhelm“ wird vom 4. April bis zum 1. November 
2026 gezeigt. Highlights des Begleitprogramms 
sind am 14. Juni von 10 bis 14 Uhr das „His-
torische Picknick mit Wilhelm“ mit Kaffee-Spe-
zialitäten von Onkel Ernst bei musikalischer 
Umrahmung durch den Jazz-Pianisten Stefan 
Nagler sowie das bunte Ferienprogramm der 
Kinderkemenate.

Am 11. April 2026 besteht zum offiziellen  
Eröffnungstag ein besonderes Angebot. Ab 14 

Uhr haben alle Gäste während der „Freien Frey-
burger Stunden“ die Möglichkeit, die Ausstel-
lung bei freiem Eintritt zu besuchen.

Di–So 10 bis 18 Uhr geöffnet
Eintritt: normal 2,50€, ermäßigt 1,50€

Schloss Neuenburg 
Schloss 1 | 06632 Freyburg
T.: 034464 35530
www.schloss-neuenburg.de

Text/Bild: Schloss Neuenburg M.Wignanek

akustische Weise. Entkleidet von ihren 
ursprünglichen Arrangements, treten die 
Melodien und die emotionale Essenz der 
Stücke auf faszinierende Weise hervor 
und bieten sowohl eingefleischten Rock-
fans als auch Liebhabern sanfterer Klän-
ge ein außergewöhnliches Hörerlebnis.

Die "Lott Konzerte" finden in ausgewähl-
ten Kirchen und an besonderen Orten 
statt, wodurch eine einzigartige und 
stimmungsvolle Atmosphäre geschaf-
fen wird, die das musikalische Erlebnis 
zusätzlich verstärkt.

Nutzen Sie die Gelegenheit, Teil dieser 
besonderen Konzertreihe zu werden. 

Die Musiker Christian Lott, Martin Lott, 
und Sven Lieser
freuen sich auf Ihre Gäste.

Ausstellung „Wege zum Frieden. 
Kriegsfolgen und Friedensprozesse“ in 
der Jahn-Ehrenhalle in Freyburg ab 19. 
März 2026

Die Friedrich-Ludwig-Jahn-Gesellschaft e. V. 
und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge e. V. zeigen ab dem 19. März 2026 die 
Ausstellung „Wege zum Frieden. Kriegsfolgen 
und Friedensprozesse“ in der Jahn-Ehrenhalle 
in Freyburg (Unstrut).

Anlass ist der Tag der Demokratiegeschichte, 
der am 18. März 2026 erstmals bundesweit 
unter der Schirmherrschaft von Bundespräsi-
dent Frank-Walter Steinmeier stattfindet. Mit 
der Ausstellung folgt das Jahn-Museum dem 
Aufruf des Bundespräsidenten an die Orte der 
Demokratiegeschichte, sich an diesem Tag mit 
eigenen Veranstaltungen zu beteiligen.

Weitere Informationen:
https://www.demokratie-geschichte.de/index.

php/12842/18-maerz-tag-derdemokratiege-
schichte- 2026/

Seit 2019 ist das Friedrich-Ludwig-Jahn-Muse-
um in Freyburg (Unstrut) Teil der Initiative „Orte 
der Demokratiegeschichte“. In dieser Funktion 
versteht sich das Museum nicht nur als Erin-
nerungsort an eine historische Persönlichkeit, 
sondern auch als Forum für die Auseinander-
setzung mit demokratischen Entwicklungen, 
Brüchen und Herausforderungen. Demokratie-

Text/Bild: Freyburger Fremdenverkehrsverein e.V.Text/Bild: Band Lott 
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geschichte ist eng mit Fragen von Krieg, Ge-
walt, Friedensschlüssen und gesellschaftlicher 
Neuordnung verbunden – sie ist zugleich eine 
Geschichte des Ringens um Freiheit, Mitbestim-
mung und Rechtsstaatlichkeit.

Die vom Volksbund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge e. V. entwickelte Wanderausstellung 
greift diese Zusammenhänge auf. Angesichts 
zunehmender Instabilität und kriegerischer 
Konflikte in Europa und weltweit beleuchtet sie 
historische und aktuelle Friedensprozesse. Sie 
zeigt, welche Schritte, Voraussetzungen und ge-
sellschaftlichen Kräfte notwendig sind, um aus 
Konflikten tragfähige Friedensordnungen zu 
entwickeln. Damit knüpft sie unmittelbar an die 
demokratiegeschichtliche Arbeit des Jahn-Mu-
seums an.

Als partizipativer Bestandteil der Veranstal-
tung findet am 18. März ein Peace-Monument- 
Workshop mit Schülerinnen und Schülern der 
Friedrich-Ludwig-Jahn-Sekundarschule Frey-
burg statt. Dabei gestalten die Jugendlichen so-
genannte „Friedenskacheln“, die anschließend 
im Rahmen der Ausstellung präsentiert werden.

Ergänzt wird die Ausstellung durch sechs Tafeln 
aus der 2013 im Leipziger Stadtgeschichtlichen 
Museum gezeigten Ausstellung „Der weite 
Sprung. Die Sportlegenden Luz Long und Jes-
se Owens“. Sie thematisiert eine der bekann-

testen Sportfreundschaften der Geschichte: die 
Begegnung des Deutschen Luz Long und des 
amerikanischen Athleten Jesse Owens bei den 
Olympischen Spielen 1936 in Berlin. In einer Zeit 
nationalsozialistischer Rassenideologie setzte 
Long mit seiner Fairness gegenüber Owens ein 
Zeichen für Menschlichkeit und sportliche Inte-
grität. Long fiel 1943 im Krieg auf Sizilien.

Damit rückt zugleich die friedenstiftende Kraft 
des Sports in den Blick. Sportliche Begegnungen 
ermöglichen Verständigung über politische und 
kulturelle Grenzen hinweg und fördern Werte wie 
Fairness, Respekt und gegenseitige Anerken-
nung – Ideen die bis zu den Ursprüngen der von 
Friedrich Ludwig Jahn begründeten Turnbewe-
gung zurückreichen und aufzeigen, dass Sport 
bis heute ein Beitrag zum Frieden leisten kann.

Die Ausstellung ist vom 19. März bis voraus-
sichtlich 9. Mai 2026 zu sehen.
Ort: 
Jahn-Ehrenhalle
Schützenstraße 17
06632 Freyburg (Unstrut)
Öffnungszeiten:
Donnerstag und Freitag jeweils 10–16 Uhr
sowie jeden zweiten Samstag (21.03.; 04.04.; 
18.04.; 02.05.; 09.05.) von 10–16 Uhr

Der Eintritt ist frei. Spenden zugunsten der neu-
en Dauerausstellung im Jahn-Museum sowie 

für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge e. V. sind willkommen.

Die Ausstellung ist dem im Januar unerwartet 
verstorbenen Landtagsabgeordneten Rüdiger 
Erben (1967–2026) gewidmet. Als Landesvor-
sitzender des Volksbundes Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge e. V. und langjähriger Unterstüt-
zer des Jahn-Museums hatte er die Ausstellung 
in der Jahn-Ehrenhalle anlässlich des Tages der
Demokratiegeschichte initiiert.

Ansprechpartner:
Dr. Norma Henkel
Geschäftsführerin & Museumsleiterin 
Friedrich-Ludwig-Jahn-Gesellschaft e.V
Friedrich-Ludwig-Jahn-Museum 
Schlossstraße 11
06632 Freyburg (Unstrut)
Tel. +49 34464 27426
n.henkel@jahn-museum.de 
www.jahn-museum.de

Jan Scherschmidt
Landesgeschäftsführer
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Landesverband Sachsen-Anhalt
Jahnring 17
39104 Magdeburg
Tel. +49 391 607454-0
jan.scherschmidt@volksbund.de
www.sachsen-anhalt.volksbund.de

STADT FREYBURG (UNSTRUT) OT WEISCHÜTZ

1. Weischützer Flurgang

Der Unstrutfreunde Weischütz e.V. lädt alle Inte-
ressenten ein zum 1. Weischützer Flurgang am:

12. 04.2026 ab 14.00 Uhr.
Wir wollen auf einem Spaziergang rund um das 
Dorf alte Flurnamen als Zeugnis der Heimat-
geschichte erkunden und anschließend im Ge-
meinderaum die Flurnamenkarte ergänzen. Die 
Route beginnt an Thallers Berg , führt unterhalb 
des Nüssenberges bis zum Mägdegelänge, 
durch das Lohholz und über den Sonnenweiser 
zurück ins Dorf.

Treffpunkt für die Wanderung ist um 14.00 Uhr 
an der Chronikstube im „Beatclub“mit Wander-
schuhen an den Füßen

Treffunkt für die Flurkartensicht ist 16.00 Uhr 
im Gemeinderaum mit Kaffee und Kuchen.

Über eine rege Teilnahme freut sich
der Unstrutfreunde Weischütz e.V.

Text/Bild: Unstrutfreunde Weischütz e.V.

Orgelfest in die Dorfkirche Weischütz

Die Kirchengemeinde und der Unstrutfreunde 
e.V. Weischütz laden ein zum Orgelfest in die 
Dorfkirche Weischütz unter dem Motto:

„Wir feiern unsere Orgel“
Wir begehen dieses Fest aus Anlass der Sanie-
rung der Heerwagen-Orgel in unserer Kirche. Es 
wird viel Musik geben, einige Kirchengeschich-
ten und Überraschungen. Das Fest findet statt:

am Sonnabend, dem 25.04.2026
um 15.00 Uhr in der Dorfkirche Weischütz.

Anschließend ist ein geselliges Zusammensein 
unter der Kirchenlinde geplant.
Über eine rege Teilnahme freuen sich
die Kirchengemeinde und der Unstrutfreunde 
Weischütz e.V.

Text: Unstrutfreunde Weischütz e.V.

 

Die Unstrutfreunde Weischütz e.V. 
 

laden zu einem Osterfest ein 

 

sind um 16.00 Uhr die Kinder zur 
Ostereiersuche im Park 

eingeladen.  

Treffpunkt vor dem ehem. 
Gutshaus 

 

Anschließend gibt es Spaß und 
Spiele für die Kinder auf der 

Festwiese 

 

18:30 Uhr wird das Osterfeuer an 
der Unstrut angezündet. 

 

 
 

 

 

Im Pavillon auf der Festwiese wird für Speisen und 

Getränke für Groß und Klein gesorgt 

 

Am Samstag, dem 04.04.2026 
 

Jagdgenossenschaft Weischütz – Einladung zur Jahreshauptversammlung

Wann: Freitag, den 17.04.2026, um 19:00 Uhr 
Wo: Gemeinderaum in Weischütz

Tagesordnung:

1)	 �Begrüßung und Feststellung der Ordnungs-

	 mäßigkeit der Ladung und Beschlussfähigkeit
2)	� Finanzieller Stand der Jagdgenossenschaft
3)	 Verwendung Reinertrag / Beschlussfassung
4)	 Bericht der Jagdpächtergemeinschaft
5)	 Sonstiges

Der Vorstand

Text: Jagdgenossenschaft Weischütz

Leser-service
Telefon: 0345 565 5454
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GEMEINDE GLEINA

Einladung zur Vollversammlung 
der Jagdgenossenschaft Gleina 

Unsere diesjährige Vollversammlung der 
Jagdgenossenschaft Gleina findet am Frei-
tag , dem 24.04.2026 um 18:00 Uhr in der 
Gaststätte „Zum Goldenen Anker“ in Gleina 
statt. Dazu laden wir alle Gleinaer Landei-
gentümer herzlich ein. 

Tagesordnung 
  1. Begrüßung 
  2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
  3. Kassenbericht 
  4. Bericht der Jagdpächter 
  5. �Entlastung Vorstandes für das Jagdjahr 

2025/2026 
  6. Wahl des neuen Vorstandes 
  7. �Wahl eines Kassenprüfers für das Jagd-

jahr 2026/2027 
  8. Verwendung des Reinertrages mit Diskussion 
  9. Beschlussfassung 
10. Sonstiges 
11. Schlusswort 

Jagdvorstand 
M. Albrecht

Text: Jagdgenossenschaft Gleina

Text/Bild: Universitätsklinikum Leipzig AöR – Institut für Tranfusionsmedizin

GEMEINDE GLEINA 
OT EBERSROD

GEMEINDE GOSECK 
OT MARKRÖHLITZ

Text/Bild: S. Rauhut Text/Bild: Kultur und Sportverein Markröhlitz



Amtsblatt Ausgabe 03/2026 (27.03.2026)22

ab 9 Uhr Willkommen auf dem Thomaeplatz 
bei Kaffee & Kuchen

9 Uhr Andacht in St. Marien mit Pfarrerin Anne- 
Christina Wegner

9.45 Uhr Auftakt mit Landrat Götz Ulrich und 
Bürgermeister Michael Bilstein

Alle Touren beginnen auf dem Thomaeplatz
	 1.	Kirch- und Orgel-Tour für Kinder ab 5 Jahren > 0,5 km
	 2.	Laucha-Entdeckertour für Kinder ab 7 Jahren > 2 km
	 3.	Geschichts-Tour durch Laucha > 3 km 
	 4.	Industriekultur-Tour durch Laucha > 6 km
	 5.	Wein- und Genuss-Tour entlang der Unstrut > 8 km
	 6.	Kirchen-Tour entlang der Unstrut > 12 km
	 7.	Orchideen-Tour nach Krawinkel > 12 km
	 8.	Sagen- und Geschichten-Tour > 12 km
	 9.	Tour zum Fliegerhorst > 11 km
	 10. Geo-Tour: Buntsandstein > 14 km
	 11. Rad-Tour durch die Täler > ca. 49 km
	 12. �Triathlon-Tour > Start 7 Uhr auf dem  

Thomaeplatz > ca. 50 km

ab 12 Uhr Herzhaftes & Süßes   
Roster & Kaltgetränke, Kuchen & Kaffee auf 
dem Thomaeplatz sowie Eis ums Eck

15 Uhr Ausklang 
Konzert an der Eifert-Orgel in St. Marien mit Kir-
chenmusiker Robert Müller

Anmeldung
Bitte melden Sie sich bis 8. Mai 2026 online via 
www.welterbeansaaleundunstrut.de an.
Tel: 03445/732167 & E-Mail: welterbe@blk.de
Das Startgeld beträgt 5 € pro Teilnehmenden.

Hinweise
Die Teilnahme an den Angeboten des 12. Wel-
terbe-Wandertages erfolgt auf eigene Gefahr. 
Notwendig ist eine angemessene Ausstattung 

– festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung, Ver-
pflegung, geladene Batterie des E-Bikes etc. Die 
Länge der Touren sind Richtwerte. Bitte die An-
weisungen der Tourguides beachten. 
Die Unstrutbahn fährt stündlich von Naumburg 
bzw. Wangen nach Laucha.
Kostenfreie Parkplätze stehen am Bahnhof zur 
Verfügung. Veranstalter
Förderverein Welterbe an Saale und Unstrut e.V.

Text/Bild: �Regionalbüro für die Pfarrbereiche Freyburg 
– Goseck - Laucha

GEMEINDE GOSECK 
OT MARKRÖHLITZ

 Text/Bild: Kultur und Sportverein Markröhlitz

GEMEINDE KARSDORF

STADT LAUCHA AN DER UNSTRUT

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von 
unserem langjährigen Vereinsmitglied und unserer Kassenwartin

Beatrice Barth
Mit Bea verlieren wir nicht nur eine engagierte und pflichtbewusste Kassenwartin, sondern vor 

allem einen wundervollen Menschen und eine treue Wegbegleiterin.
Mit ihrer herzlichen Art, ihrer Hilfebereitschaft und ihrem unermüdlichen Einsatz hat sie unseren 

Verein über Jahre geprägt. 
Sie war stets für uns da, gab Rat und packte selbst mit an.

Für all das, was sie für unseren Verein getan hat, sagen wir von Herzen Danke.

Unser tiefempfundenes Mitgefühl gilt besonders ihrer Familie.
In Dankbarkeit blicken wir auf die Zeit zurück und werden das Andenken an Bea stets in Ehren 

halten.

Du bist fort von dieser Welt, aber nicht aus unseren Gedanken.

Die Mitglieder der Karsdorfer Pfingstburschen

Einladung zur Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Karsdorf

Hiermit lädt der Vorstand der Jagdgenossen-
schaft Karsdorf alle Mitglieder und Partner 
am 17.04.2026 um 18.00 Uhr in die Jägerhütte 
Wennungen recht herzlich ein.

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes 

4. �Kassenbericht / Bericht Prüfung Revisions-
kommission

5. Bericht der Jagdpächter
6. Diskussion 
7. Beschlussfassung, Entlastung des Vorstandes 
8. Wahl des Vorstandes

Im Anschluss laden wir alle Anwesenden zu ei-
nem gemütlichen Beisammensein ein. 
Für das leibliche Wohl sorgen unsere Jagd-
pächter. 

Text/Bild: Jagdgenossenschaft Karsdorf

www.welterbeansaaleundunstrut.de

6. Welterbe-Wandertag
Sonntag, 14. April 2019

   

Unsere WELT. Unser ERBE.

12. Welterbe-Wandertag
Laucha, die verborgene Perle im Unstruttal

Sonntag, 10. Mai 2026
Start 10 Uhr, Thomaeplatz am Lauchaer Rathaus

www.welterbeansaaleundunstrut.de Fo
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GEMEINDE KARSDORF OT WENNUNGEN

 

Freitag, 10.April 2026 
14:00 Uhr Holzsammeln 
           mit Ständchen Blasen 

20:30 Uhr Fackelumzug mit dem 
         Fanfarenzug Großjena 
(Start am Ortsausgang Wennungen Richtung Tröbsdorf) 

21:00 Uhr it´s SPENDE again  
 

90s  
          vs.  

               HOUSE 
mit LeSe, 
W.O.O.D.  
und Meck´n Tosh 

 

 

Samstag, 11.April 2026 
ab 14:00 Uhr Kaffeetrinken in der 
Festhalle mit hausgemachten Kuchen 

ab 14:00 Uhr buntes Kinderprogramm 

ab 20:00 Uhr Spendetanz mit 
 

  KAESSLIGHT 
 

 

Sonntag, 12.April 2026 
09:00 Uhr Gottesdienst Kirche Wennungen 

10:00 Uhr Frühshoppen in der Festhalle 

ab 10:00 Uhr Oldtimer- und Traktortreffen  

ab 14:00 Uhr Die STEIGRAER MUSIKANTEN spielen zur Blasmusik auf 

ab 14:00 Uhr Kaffeetrinken in der Festhalle mit hausgemachten Kuchen 
 

 Schausteller sorgen an allen Festtagen für Unterhaltung 
 

Text/Bild: Wennunger Heimat- und Feuerwehrverein e.V.

Jagdgenossenschaft Laucha an der Unstrut

Einladung zur Jahreshauptversammlung

der Jagdgenossenschaft Laucha am 
24.04.2026, 18.30 Uhr in der Schifferklause, 
Hallesche Str. 25, 06636 Laucha an der Unstrut

Tagesordnung:
Tagesordnung für Mitgliederversammlung
1.	Eröffnung und Begrüßung
2.	�Bericht des Vorstandes über das Jagdjahr 

2025/26

3.	Kassenbericht 2025/26
4.	Bericht der Revisionskommission 2025/26
5.	Bericht des Jagdleiters 2025/26
6.	Diskussion/Verschiedenes
  7.	� Entlastung des Vorstandes für das Jagd-

jahr 2025/26
  8.	� Entlastung des Schatzmeisters für das 

Jagdjahr 2025/26
  9.	� Wahl von 2 Kassenprüfern (Revisoren) für 

das Jagdjahr 2026/27
10.	 Beschlussfassung

11.	 Schlusswort des Vorsitzenden 

Zur Vertretung des Stimmrechts ist die Vorla-
ge der auf der Internetseite des Burgenland-
kreises bereitgestellten Vollmacht (PDF-Datei) 
vorzulegen. Dieser ist der Flächennachweis 
beizufügen für die zu vertretende jagdbare Flä-
che (Kopie Grundbuchauszug).  
Der Vorstand

Text: Jagdgenossenschaft Laucha

Text/Bild: Heimatverein Laucha

Text/Bild: Stammtisch Laucha

EIN FREUDIGES EREIGNIS!
Und alle sollen es wissen. Das ist eine Anzeige wert.

Anzeigenannahme

E-Mail: 
anzeigen@mz.de

Telefon: 
0345 565 2266

Mo. – Fr. 7 – 18 Uhr 
Sa. 7 – 12 Uhr
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Arche Nebra
Kulturbetriebe Burgenlandkreis GmbH
An der Steinklöbe 16
06642 Nebra

Do.09.04.2026
18 Uhr
Arche Nebra
Vortrag: »Das Rätsel der Schamanin von Bad 
Dürrenberg«
Prof. Dr. Harald Meller | Landesmuseum für Vor-
geschichte Halle (Saale)
Die außergewöhnliche Bestattung der mittel-
steinzeitlichen Schamanin von Bad Dürren-
berg zählt zu den bedeutendsten archäologi-
schen Entdeckungen Mitteleuropas. Prof. Dr. 
Harald Meller gibt Einblicke in die neuesten 
Forschungsergebnisse und erläutert, welche 
Erkenntnisse sie über frühe Formen von Spiritu-
alität, Schamanismus und die Lebenswelt des 
Mesolithikums um 7000 v. Chr. erlauben. Der 
Vortrag führt zu den Anfängen religiöser Vor-
stellungen und beleuchtet eine Epoche tiefgrei-
fender kultureller Veränderungen.
Beginn: 18:00 Uhr
Kosten: 12,00 € / 8,00 € ermäßigt
Anmeldung erforderlich
Anmeldung
Telefon: 034461 255213
E-Mail: aktiv@himmelsscheibe-erleben.de

Sa.11.04.2026
18 Uhr
Arche Nebra
Vortrag & Wein: »Familienbande — Wie gene-
tische Analysen bronzezeitliche Gräberfelder 
erklären«
Prof. Dr. Katharina Rebay-Salisbury | Universität 
Wien / Österreichische Akademie der Wissen-
schaften
Prof. Dr. Katharina Rebay-Salisbury stellt im 
Rahmen ihres Vortrages die Ergebnisse archäo-
genetischer Forschungen an frühbronzezeit-
lichen Gräberfeldern in Niederösterreich vor. 
Ziel der Untersuchungen war die Rekonstrukti-
on von Familienstammbäumen, um Verwandt-
schaftsverhältnisse zu analysieren und daraus 
Rückschlüsse auf die Sozialstrukturen jener 
Zeit zu ziehen. Erstmals gelang es dabei, die Lo-
gik der Belegungsreihenfolge der Gräberfelder 
zu verstehen, Mutter-Kind-Beziehungen zu iden-
tifizieren und das Wiederöffnen von Gräbern 
zu interpretieren. Zudem wurden Hinweise auf 
Pestopfer entdeckt. Der Vortrag bietet spannen-
de Einblicke in die Lebenswelt und Bestattungs-
kultur der Frühbronzezeit.
Mit anschließender Weinverkostung vom Weinhof 

Winter aus Memleben (Wein »Nebraer Venus«).
Beginn: 18:00 Uhr
Kosten: 15,00 € / 12,50 € ermäßigt
Anmeldung erforderlich
Anmeldung
Telefon: 034461 255213
E-Mail: aktiv@himmelsscheibe-erleben.de

Mi.15.04.2026
18 Uhr
Live-Planetarium »Vom Krebs bis zum Stein-
bock – Der Tierkreis am Frühlings- und Som-
mersternenhimmel«
Mechthild Meinike | Hochschule Merseburg & 
Planetarium Merseburg
Mechthild Meinike präsentiert eine Live-Pla-
netariumsshow mit den Tierkreissternbildern 
des Frühjahrs- und Sommersternenhimmels. 
Sie erläutert, worin der Unterschied zwischen 
den dreizehn astronomischen Tierkreisstern-
bildern und astrologischen Tierkreiszeichen 
besteht und stellt überlieferte Geschichten aus 
verschiedenen Kulturkreisen vor. Die Besucher 
können eine Reise vom Sonnenuntergang zum 
Sonnenaufgang erleben und zwei Planeten be-
obachten.
Ort: Planetarium der Arche Nebra
Beginn: 18:00 Uhr
Kosten: 12,50 € / 10,50 € ermäßigt
Anmeldung erforderlich
Anmeldung
Telefon: 034461 2552-13
E-Mail: aktiv@himmelsscheibe-erleben.de

Sa.18.04.2026
18 Uhr
Arche Nebra
Vortrag & Wein: »Geliebte Gemahlinnen – Was 
wissen wir eigentlich über Editha und Adelheid, 
die Ehefrauen Ottos des Großen?«
Dr. Gerrit Deutschländer | Landesamt für Denk-
malpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt
Im Rahmen der Sonderschau »Frauen im geteil-
ten Deutschland« referiert Dr. Gerrit Deutsch-
länder über Leben und Herrschaft der beiden 
Frauen Ottos des Großen: Kaiser Otto I. war 
zweimal verheiratet. Seine Gemahlinnen Editha 
und Adelheid finden sowohl in mittelalterlichen 
Chroniken als auch in Urkunden Erwähnung. Sie 
waren fest in die Ausübung königlicher Herr-
schaft eingebunden und wurden nach ihrem 
Tod wie Heilige verehrt. Doch wie weit reicht un-
ser Wissen über diese beiden Herrscherfrauen?
Mit anschließender Weinverkostung vom Weinhof 
Winter aus Memleben (Wein »Nebraer Venus«)
Beginn: 18:00 Uhr
Kosten: 15,00 € / 12,50 € ermäßigt
Anmeldung erforderlich

Anmeldung
Telefon: 034461 255213
E-Mail: aktiv@himmelsscheibe-erleben.de

Sa.25.04.2026
18 Uhr
Arche Nebra
Vortrag & Wein: »Jenseits der Fruchtbarkeit. 
Frauenbilder der Eiszeit im neuen Blick«
Dr. Ewa Dutkiewicz | Staatl. Museen zu Berlin, 
Museum für Vor- und Frühgeschichte
Die Frauenfiguren von Nebra und ihre vielen 
»Schwestern« aus dem Magdalénien gehören 
zu den faszinierendsten Bildwerken der Eiszeit. 
Ein Blick auf Frauendarstellungen auch aus an-
deren Zeiten und Regionen des eiszeitlichen Eu-
ropas macht deutlich, dass die Figuren trotz for-
maler Gemeinsamkeiten ganz unterschiedliche 
Bedeutungen haben konnten. Neue Blickwinkel 
auf altbekannte Funde laden dazu ein, die Frau-
enfiguren der Eiszeit weniger als einfache Idole 
und mehr als vielschichtige Ausdrucksformen 
zu verstehen.
Mit anschließender Weinverkostung vom Weinhof 
Winter aus Memleben (Wein »Nebraer Venus«)
Beginn: 18:00 Uhr
Kosten: 15,00 € / 12,50 € ermäßigt
Anmeldung erforderlich
Anmeldung
Telefon: 034461 255213
E-Mail: aktiv@himmelsscheibe-erleben.de

Text/Bild: Arche Nebra

STADT NEBRA (UNSTRUT)

A R C H E N E B R A  7. M Ä R Z — 3 . M A I  2 0 2 6

Eine Ausstellung 
der Bundesstiftung 
zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur 
von Clara Marz

himmelsscheibe-
erleben.de

ÜBER DIE GRENZEN

Seniorenbüro für den Burgenlandkreis

Humboldtstraße 11 
06618 Naumburg / Saale
Tel. 03445 706125 oder 0176 24022820
seniorenbuero@luisenhaus.de
Sprechzeiten: Mittwoch 13.00 bis 16.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung

Auszeit am Sonntag

Ein 3-stündiges Entspannungsprogramm mit 
Yoga, Brunch & Klangreise findet am 29. März 
und am 26. April jeweils 10 bis 13 Uhr im Lui-
senhaus Naumburg statt. Mit einer stärkenden 
und zugleich sanften Yogaeinheit, gefolgt von 
einem vegetarisch/veganem Genießer-Buffet  

und anschließender Klangreise wirkt dieses 
Ensemble wohltuend und nährend auf Körper, 
Geist und Seele. Anmeldungen und Informatio-
nen: Susann Maier 0178 6142687 oder Sandra 
Wölbeling 01577 3847874.

Text: Seniorenbüro BLK
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Evangelisches Pfarramt Bad Bibra

Domberg 9, 06647 Bad Bibra

Sprechzeit:	dienstags 9:00 – 13:00 Uhr
Tel.:	 034465-20433
E-Mail:	  pfarramtbadbibra@t-online.de

Evangelisches Pfarramt Nebra
Pfarrgasse 6
06642 Nebra
gemeindebuero.nebra@t-online.de
Pfarrerin Anne Vogel
Tel. 015125055925
Mail anne.vogel@ekmd.de
Pfarrer Michael Röpke
Tel. 015151237435
Mail michael.roepke@ekmd.de
Gemeindebüro Karin Bieling
Dienstags 9.00 Uhr – 11.00 Uhr
Tel. 034461 22265
Regionalkantor Gerhard Schieferstein
Reinsdorfer Straße 23 , 06638 Karsdorf
Tel. 034461 569459

Gottesdienste

Christenlehre Karsdorf
dienstags 15.30 Uhr – 16.30 Uhr
Gemeindechor Bad Bibra – Nebra
Proben donnerstags 17.30 Uhr – 19.00 Uhr

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Katholische Pfarrei  
„St. Bruno von Querfurt“
Die Kirchenadressen: 
Röblingen: Alberstedter Str. 2 | Nebra: 
Grabenmühlenweg 15 | Querfurt: Johan-
nes-Schlaf-Str.- 6

Pfarrbüro:	 �Pfarrsekretärin  
Frau Anja Gräbe 

Tel./Festnetz: 	 034774 71 77 90
E-Mail: 
querfurt.st-bruno@bistum-magdeburg.de
Alberstedter Str. 2, 06317 Seegebiet ML

�seelsorglicher Ansprechpartner:
Gemeindereferent Herr T. Wenzel
Festnetz: 034771 71 70 40
Mobil: 0178 331 76 05
Mail: tim.wenzel@bistum-magdeburg.de
Johannes-Schlaf-Str. 6, 06268 Querfurt

�Leitungsteam der Pfarrei:
• �Herr P. Home (Vors. d. KV): 0160 1 54 48 18
• �Herr Pfr. J. Bahrke (geistlicher Moderator): 

03464 5 44 83 70
• �Herr M. Mücke-Freihofer (Vors. d. PGR): 
  0178 3 57 17 70
E-Mail: �querfurt.st-bruno.leitungsteam@ 

bistum-magdeburg.de

�weitere Hauptamtliche in der Region:
• �Pfr. J. Bahrke (seelsorgl. Ansprechpartner für 

Sangerhausen): 03464 5 44 83 70, 
joerg.bahrke@bistum-magdeburg.de

• �GemRefin. Frau F. Scherf (seelsorgl. An-
sprechpartnerin für Eisleben):  
0176 61 08 47 74 oder 03475 20 09 707, 
franziska.scherf@bistum-magdeburg.de

• �Pfr. S. Hansch (seelsorgl. Ansprechpartner 
für Hettstedt): 0174 675 27 67,  
stefan.hansch@bistum-magdeburg.de

Evangelische Kirchengemeinde Reinsdorf

Bitte informieren Sie sich vorab über aktuelle Änderungen am Schaukasten vor Ort, 
bei Frau Pfarrerin Käss oder im Kirchspielbüro Querfurt - Tel.: 034771-24263.
 
Gottesdienst
06.04. Ostermontag
14.00 Uhr         Reinsdorf • Familiengottesdienst
19.04. Misericordias Domini
09.00 Uhr         Liederstädt • Einführung Beirat
14.05. Christi Himmelfahrt
11.00 Uhr         Festplatz Steigra • Regionaler Gottesdienst an Himmelfahrt mit anschließendem 
Mittagessen
16.05. Samstag
14.00 Uhr         Liederstädt • Diamantene Konfirmation

Für mehr Informationen und weitere Auskünfte wenden Sie sich gern an:

Pfarrerin Kathrin Käss 
Kirchplan 2, 06268 Querfurt
Tel.: 0176-26965906
E-Mail:  kathrin.kaess@ekmd.de

Kirchspielbüro Querfurt
Kirchplan 2, 06268 Querfurt
Tel.: 034771-24263 / Fax: 034771-27860
E-Mail: pfarramt.querfurt@ekmd.de

Passionsspiel 
Laucha 

„… was wir
gehört haben“

Karfreitag,
 3. April 

um 20 Uhr
Marienkirche zu

 Laucha / Unstrut

Die Lauchaer Passion für

Solisten, Chor und Band

Unterstützung für das Herz:  

Neue Selbsthilfegruppe lädt auch Bürger der VG Unstruttal ein

Für Menschen mit chronischen Herzerkrankun-
gen ist der Erfahrungsaustausch ein wichtiger 
Baustein zur Alltagsbewältigung. Daher ist in 
Naumburg die Gründung einer neuen Selbsthil-
fegruppe geplant, die Betroffenen aus dem ge-
samten Umland offensteht.

Das Angebot richtet sich an Interessierte mit 
unterschiedlichsten kardiologischen Diag-
nosen – dazu zählen beispielsweise Träger 
eines Herzschrittmachers, Menschen nach 
einem Herzinfarkt oder Patienten mit Herz-
rhythmusstörungen und Herzinsuffizienz. Die 

Gruppe bietet einen geschützten Raum für ge-
genseitige emotionale Unterstützung, Informa-
tionsaustausch und die gemeinsame Motiva-
tion für eine herzgesunde Lebensweise. Eine 
solche Gemeinschaft hilft nachweislich dabei, 
Ängste abzubauen und die Lebensqualität zu 
steigern.

Derzeit werden weitere Betroffene gesucht, die 
sich dem neuen Angebot anschließen möchten. 
Die Treffen finden in Naumburg statt und sind 
für Bürger der Verbandsgemeinde Unstruttal 
gut erreichbar. Genaue Zeiten und Räumlichkei-

ten werden nach der Gründungsphase gemein-
sam festgelegt. Interessierte können sich ab 
sofort vertraulich bei der Paritätischen Selbst-
hilfekontaktstelle Burgenlandkreis melden.

Kontakt: Paritätische Selbsthilfekontaktstelle 
Burgenlandkreis Jan Skrzypkowski Am Kalktor 
5, 06712 Zeitz Telefon: 03441 / 72 59 73 E-Mail: 
shk-blk@paritaet-lsa.de

Text: Paritätische Selbsthilfekontaktstelle Burgen-
landkreis



Amtsblatt Ausgabe 03/2026 (27.03.2026)26

Evangelisches Pfarramt Freyburg Evangelisches Pfarramt Goseck Evangelisches Pfarramt Laucha

Kirchstraße 7, 06632 Freyburg (Unstrut)
Telefon:	 034464-27451
E-Mail:	 pfarramtfreyburg@gmx.de

Pfarrer Arvid Reschke: 0160 975 772 92
Pfarrerin Christiane Reschke: 0162 675 824 0

Homepage: www.region-saale-unstrut.de

Hugo-Heinemann-Straße 1, 06667 Goseck
Telefon: 	 0 34 43 / 20 02 42
E-Mail: 	 pfarramt.goseck@gmail.com

Pfarrer Daniel Schilling-Schön: 0163 289 472 4

Homepage: www.region-saale-unstrut.de

Untere Hauptstr. 6, 06636 Laucha a. d. Unstrut
Telefon: 	 034462 / 20248
E-Mail: 	� pfarramt.laucha@ekmd.de

Pfarrerin Susanne Buchenau: 0160 488 341 8
Pfarrerin A.-C. Wegner: 0151 179 443 49
Homepage: www.pfarramt-laucha.de

Regionalbüro im Pfarrhaus Freyburg zuständig für die Pfarrbereiche Goseck, Freyburg und Laucha
Tel: 034464 27451/ e-mail: regionalbuero.freyburg@outlook.de / homepage: www.region-saale-unstrut.de

Bürozeiten: Mo 13.00 - 17.00 / Di 8.00 - 12.30 / Do 12.00 - 15.30

Gottesdienste
29.03.
  9:30 Uhr Balgstädt
11:00 Uhr Zeuchfeld
15:30 Uhr Balgstädt; Familiennachmittag
02.04.
18:00 Uhr Balgstädt mit Tischabendmahl
03.04.
  8:15 Uhr Nißmitz mit Abendmahl
  9:30 Uhr Freyburg mit Abendmahl
11:00 Uhr Größnitz mit Abendmahl
15:00 Uhr Freyburg: Geläut zur Strebestunde Jesu
04.04.
22:00 Uhr Freyburg; Osternacht m. Chor & Feuer
24:00 Uhr Freyburg Osterläuten 
05.04.
  9:30 Uhr Freyburg m. Abendmahl + Bläsern
11:00 Uhr Balgstädt m. Abendmahl
14:00 Uhr Müncheroda m. Abendmahl
06.04.
  9:30 Uhr Schleberoda m. Abendmahl
11:00 Uhr Zeuchfeld m. Abendmahl
12.04. – keine Gottesdienste im Pfarrbereich
19.04.
  9:30 Uhr Freyburg
26.04.
15:00 Uhr Freyburg: musikalischer Gottesdienst 
zum 65.Dienstjubiläum v. D. Bertling an der Orgel 

Angebote für Kinder und Jugendliche
10.04.
18-20 Uhr Freyburg: Konfi-Abend
18:30 Uhr Freyburg: Junge Gemeinde
11.04.
  9:30 Uhr Freyburg: Kindersamstag
13.04. + 20.04. + 27.04.
  9:30 Uhr Freyburg: Krabbelgruppe

Anmeldungen fürs AbenteuerCamp „Quetz“ 
14.-17.05. für 5. – 8. Klasse übers Pfarramt
bis 02.05. möglich!

Veranstaltungen
01.04. 
Gespräche bei Brot & Wein
08.04.
14:00 Uhr Nißmitz: Frauenkreis
19:00 Uhr Zeuchfeld: Frauenkreis
23.04.
19:00 Uhr Freyburg: Friedensgebet
Urlaub Fam. Reschke
12.04. + 24. – 25.04.26

Gottesdienste
03.04.
10:30 Uhr Kleinjena
17:00 Uhr Großjena
04.04.
14:00 Uhr Großwilsdorf; Hochzeit
15:00 Uhr �Markröhlitz; mit Anspiel der Kinder, 

Eiersuche & Feuer
18:00 Uhr Eulau mit Feuer
05.04.
  6:00 Uhr �Goseck in der Schloßkirche m. Oster-

frühstück
  9:00 Uhr Roßbach
10:30 Uhr Schellsitz
06.04.
  9:00 Uhr Dobichau
10:30 Uhr Pettstädt
12.04.
10:30 Uhr Pödelist
18.04.
10:00 Uhr Schellsitz; Diamantene Hochzeit
19.04.
10:30 Uhr Markröhlitz mit Taufe
14:30 Uhr Goseck mit Kirchenkaffee in der Kirche
25.04.
18:00 Uhr Schellsitz
26.04.
  9:00 Uhr Roßbach
10:30 Uhr Kleinjena
13:00 Uhr Großwilsdorf

Angebote für Kinder und Jugendliche
14.04. Pfarrscheune Goseck:
19:00 Uhr Konfitreff
24.04. Pfarrscheune Goseck
16:00 Uhr Kid’s-Treff alle bis 2.Klasse
17.30 Uhr Kid’s-Treff 3.-5.Klasse

Anmeldungen fürs AbenteuerCamp „Quetz“ 
14.-17.05. für 5. – 8. Klasse übers Pfarramt
bis 02.05. möglich!

Veranstaltungen
30.03.
18:00 Uhr Pfarrscheune Goseck „Grüne Neune“
08.04.
20:00 Uhr �Kirche Eulau: Irish folk Konzert m. 

Windung Path
15.04.
19:00 Uhr �Pfarrscheune Goseck: Robert Wein-

kauf liest „Ein Engel im Park“
30.04.
15:00 Uhr Frauenkreis Kleinjena

Gottesdienste
29.03.
  9:00 Uhr Gleina
10:30 Uhr Laucha m. Kirchenblech
15:30 Uhr Dorndorf; Familienandacht
01.04.
18:00 Uhr Ebersroda m. Tischabendmahl
02.04.
17:00 Uhr Baumersroda m. Tischabendmahl
18:00 Uhr Burgscheidungen
03.04.
  9:00 Uhr Hirschroda m. Abendmahl
10:30 Uhr Kirchscheidungen m. Abendmahl
04.04.
23:00 Uhr �Kirchscheidungen Osternacht m. Abendmahl
23:30 Uhr Gleina Osternacht m. Osterfeuer
05.04.
10:30 Uhr Tröbsdorf m. Abendmahl
10.30 Uhr Laucha m. Chor & Abendmahl
10:30 Uhr Baumersroda m. Abendmahl
14:30 Uhr Burgscheidungen m. Abendmahl
14:30 Uhr Gleina m. Taufe
06.04.
10:30 Uhr Kirchscheidungen o.Abendmahl
14:30 Uhr Ebersroda m. Abendmahl
15.30 Uhr Dorndorf; Familienandacht
17:00 Uhr Weischütz m. Abendmahl
12.04.
10:30 Uhr Hirschroda; Oster-Gottesdienst m. Taufe
19.04.
10:00 Uhr Kirchscheidungen
10:00 Uhr Gleina
10:30 Uhr Laucha
26.04.
  9:00 Uhr Baumersroda
10:30 Uhr Laucha

Angebote für Kinder und Jugendliche
30.03. + 31.03. �11:00 Uhr Laucha Passions-

spielproben 
11.04. 9:30 Uhr Laucha: Kindertreff
15.04. + 29.04. Christenlehre in Baumersroda 
(16:00 Uhr) + Gleina (17:00 Uhr)
24.04. 16:30 Uhr Kindertreff in Kirchscheidungen

Anmeldungen fürs AbenteuerCamp „Quetz“ 
14.-17.05. für 5. – 8. Klasse übers Pfarramt
bis 02.05. möglich!

Veranstaltungen
03.04.
20:00 Uhr Laucha Kirche: Passionsspiel
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GESCHENK-
TIPP
Verschenken Sie täglich 
Freude mit dem 
Naumburger Tageblatt.

Telefon:
0345 565 5454
Mo. – Fr. von 7 – 18 Uhr
Sa. von 7 – 12 Uhr

/verschenken

LESER-SERVICE
Telefon: 
0345 565 5454
Mo. – Fr. 7 – 18 Uhr  
Sa. 7 – 12 Uhr

Sarah Feustel
Backoffice / Innendienst

 03445 2307833
 0175 9361202
 sarah.feustel@nt.de

Einfach werben.
Es berät Sie:

Dietlind Weber
Mediaberaterin

 03445 2307836
 0175 9361210
 dietlind.weber@nt.de

Schloßhof 6 • 06642 Nebra 
034461 561690 

info@stbneumann.com

Lohnbuchhaltung 
Finanzbuchhaltung 
Gewinnermittlungen 
Jahresabschlüsse 
Erstellung von  
Steuererklärungen  
 u.a.

THERESA NEUMANN
S T E U E R B E R A T E R I N

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer
Fenster- und Türenwelt.

Fenster- und Türenwelt
Buttstädter Str. 44
99510 Apolda
Tel.: 03644/507960

www.Integral-Fenster.de

Bei uns erhalten Sie das
Komplett-Paket vom 

professionellen Aufmaß bis zur 
fachgerechten Montage!

 

Telefon: 03 46 72/9 36 88 An der Golle 4a
Funk: 01 73/3 61 74 97 06642 Kaiserpfalz

OT Memleben
E-Mail: harald.gorn@t-online.de

• Einbau von Zisternen und biologischen Kleinklär-
anlagen • Klärgrubenumbindung
• Pflasterarbeiten aller Art (Naturstein/Betonstein)
• Pflasterreinigung • Hofgestaltung

Landschafts- und Pflasterbau Gorn

NOTAR
Stephan Baron von der Trenck

Sprechtage Nebra und Freyburg
Der Sprechtag in Nebra fi ndet im Rathaus

der Stadt Nebra , Promenade 13, statt.

Der Sprechtag in Freyburg fi ndet im ANISIUM der 
Winzervereinigung, Querfurter Str. 10, statt.

Der Zugang ist barrierefrei.

Die Termine werden im Amtsblatt der
Verbandsgemeinde bekanntgegeben.

Telefonische Terminvereinbarung
über unser Büro in Naumburg.

Wir helfen Ihnen gerne!

Lindenring 47 A · 06618 Naumburg (Saale)
Telefon: 0 34 45 / 2 61 43

www.notar-trenck.de · info@notar-trenck.de

Sachverständigenbüro

Dachdeckermeister

schneller und
preiswerter
Zuschnitt von
Fenster-
bänken
und
Treppen-
stufen
◆ Teutschenthal 034601 22474
◆ Querfurt 034771 739168
◆ Mücheln 034632 23344
www.strecker-natursteine.de

Sie möchten mit einer Anzeige dabei sein?

Unsere nächste Beilage  
im Naumburger Tageblatt/MZ Nebra  

zum Freyburger Weinfrühling erscheint  
am 25. 04.2026

Anzeigenschluss 13. April 2026 
Ansprechpartnerinnen:

Sarah Feustel  sarah.feustel@nt.de  Tel. 03445-2307833
Dietlind Weber  dietlind.weber@nt.de  Tel. 03445-2307836

Sie wollen Ihr Haus verkaufen?
Wir beraten Sie gern kostenlos und unverbindlich. 

Vertrauen Sie auf unsere 35 Jahre 
Erfahrung im Immobilienverkauf.
100 % kostenlose Wertermittlung

im Rahmen des Verkaufs

Immobilienbüro 
Petra Höhne 

www.hoehne-immobilien.de
Tel.: 034771-22870 • Mobil: 0172-3483149

Haushaltsauflösung
Entrümpelung, Beräumung
günstig, schnell, zuverlässig • mit Wertanrechnung

 01520 1729657
Tel. 03445 7387985
Mail T.Lampert@lampert.de
Hans Thomas Lampert 
Spechsart 23 • 06618 Naumburg

Haushaltsauflösung
Entrümpelung, Beräumung
günstig, schnell, zuverlässig • mit Wertanrechnung

 01520 1729657
Tel. 03445 7387985
Mail T.Lampert@lampert.de
Hans Thomas Lampert 
Spechsart 23 • 06618 Naumburg

Haushaltsauflösung
Entrümpelung, Beräumung
günstig, schnell, zuverlässig • mit Wertanrechnung

 01520 1729657
Tel. 03445 7387985
Mail T.Lampert@lampert.de
Hans Thomas Lampert 
Spechsart 23 • 06618 Naumburg

Entrümpelung
Haushaltsauflösung

günstig•zuverlässig•mit Wertanrechnung
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Auch in der 

Trauer gibt es

Licht

  Bestattungshaus

  An der Finne GbR

Bestattungshaus An der Finne GbR

Badeplatz 3     
06647 Bad Bibra

24h telefonisch erreichbar: 
Tel.: 034465  851001
E-Mail: finnebestattung@gmx.de
www.BestattungshausAnderFinne.de

Bestattung Fachch oHGestattttttuuung Facch oHHHHG
Friedhofstraße 12 06268 Querfurt

• Erd-, Feuer-, See-e- undnd Waldbestattunnggenen uu..vv..mm..

• Erledigung diverser Formmalitäten

•

gg gg

Eigener Trauerraum

aaaallllliittttääätttteeeeennnnn

Der Tod ordnet die Welt neu.eeerrrrrraaaaaummmmmmm DDDDDDDeeeeeeerrererrrr TTTTTToTToTToT dT dTToT dToT dT dT dT dTToT dToT ddT dTToT dToT orororororrdrdrddrdrdrdr ndndndndnnenenenenenen tetettetett dididiiidid eieieieieeiei Welelellltltlttttltltt neneneeenen ueueuuueue .
Scchheeiinnbbaarr hhaatt sich nichts verändert und dochiiiiccicicciciiciccici hhchchhhchcchchhhhh nnnnnniininiiinin ccicicciciiciccici hchchhchcchcchchhhththtththtttththhthhthhthhthttststtsttstststssststtsttsttst vvvvvveeveveeeeevev rererrrrräärärääääärärräräärärännänännänäänäänännnddndnddddndnddndn eededeededdedeeedede trtrtttte tertrere terertrrtrrtrere tereere tereere terertrrtrrtrt uuuuuuunnununnnunuununnnddndndddddddndn dddddddododooododoooooodod ccococcocoococcoco hhchchhchcchcchchhhhh

ist alles anders gewwoorrddeenn..lllll d ggg
24h telefonisch erreichbar: 034771 6210

E-Mail: bestattungfach-querfurt@gmx.de www.bestattung-fach-ohg.de
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B e e rd i g u n g s i n s t i t u t
Naumburg · Lindenring 47B

 03445 | 772 300
– 24 h erreichbar –

GmbH

Waldbestattung im RuheForst® Marienthal

www.RuheForst.de

Ruhe finden im Herzen des Waldes, im Wandel der Jahreszeiten,
im Einklang mit der Natur.

RuheForst® Marienthal 
Kastanienallee 13 | 06648 Eckartsberga OT Marienthal 
Tel.: 034467 2798-70 | Mail: info@ruheforst-marienthal.de 
www.ruheforst-marienthal.de www.RuheForst.de

Tannengärten 14 • 06636 Laucha • Tel. 034462/20384 • Fax 034462/61035 
 0176/12203841

Aufs Dach – nur einen vom Fach!

Reinhard Huche
Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

GmbH & Co. KG

– Steildächer
– Flachdächer
– Schornsteine
– H
– K

– Neubau
– Sanierung
– Asbestplatten-
demontage

– Gerüstbau

 06632 Freyburg - Markt 7

 ( (03 44 64) 2 73 34

ü www.optik-grosse.de

Mo. 08:00 - 13:00 Uhr

Di. bis Fr. 08:00 - 13:00 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

ca. 400 Grabsteine in unseren Lagern, 
preiswert und sofort lieferbar

 � Teutschenthal 034601 22 474
 � Querfurt 034771 73 91 68
 � Mücheln 034632 23 344

www.strecker-natursteine.de
•  Fensterbänke
•  Mauerabdeckungen
•  Treppen
•  Küchenarbeitsplatten
•  Waschtische
•  Poolumrandungen
•  ... und vieles mehr

HERRENGOSSERSTEDT • Herrengarten 24  
www.naturstein-brandt.de • Tel. 03 44 67 2 15 09

Grabma l e


